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1. Der Plan eines Zollvereins. 

owohl in Deutſchland wie in Oſterreich⸗Ungarn be⸗ 

ſteht der Wunſch, daß aus Buͤndnis und Waffen⸗ 

gemeinſchaft auch eine handelspolitiſche Annäherung her⸗ 

vorgehen moͤge. In beiden Reichen haben ſich Stimmen fuͤr 
die Begruͤndung eines Zollvereins erhoben. 

Über die verſchiedenen Formen der Zollvereinigungen be- 
ſitzen wir aus der Zeit vor dem Kriege die gelehrte und forg- 

ſame Arbeit des franzoͤſiſchen Nationaloͤkonomen Bose. 
Durch einen Oſterreicher uͤberſetzt und ergaͤnzt, und von ſehr 

angeſehener Seite auch in Deutſchland eingefuͤhrt, hat das 
Buch mit Recht das Anſehen einer umfaſſenden Darſtellung 

gewonnen, die alle auf dieſem Gebiete gemachten Erfahrungen, 
die verwirklichten wie die geſcheiterten Plaͤne, mit annaͤhern⸗ 

der Vollſtaͤndigkeit behandelt. Außer dem deutſchen Zoll- 

verein von 1834 und den oͤſterreichiſchen Plaͤnen um 1850 
finden wir in dem Buche und feinen Ergänzungen teils be- 

ſprochen, teils wenigſtens erwaͤhnt: die ſerbiſch-bulgariſche 

Annaͤherung von 1905, die Vertraͤge zwiſchen Kapland und 
der Oranjerepublik von 1889, ſowie die zwiſchen Natal, 
Transvaal und Suͤdafrika von 1903, die entſprechenden 
unter den auſtraliſchen Kolonien, die Gedanken Chamber⸗ 
lains fuͤr eine Vereinigung des engliſchen Mutterlandes mit 
allen feinen Kolonien, die ſuͤd⸗ und mittelamerikaniſchen An⸗ 
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naͤherungen, ſowie die panamerikaniſchen Konferenzen, die 

ſeit 1889 ſtattfinden, ſowie endlich die Plaͤne einer weſt⸗ und 

einer mitteleuropaͤiſchen Union, wie ſie im Jahre 1879 gleich⸗ 

zeitig in Deutſchland von R. v. Kaufmann, in Frankreich 

von Leroy⸗Beaulieu und Molinari in verſchiedener Form 

entworfen, etwa feit 1900 von ſchutzzoͤllneriſcher Seite auf⸗ 

gegriffen wurden und gegenwaͤrtig von Julius Wolf und 
den in verſchiedenen Laͤndern beſtehenden Mitteleuropaͤiſchen 

Wirtſchafts vereinen zwar durchgeſprochen und verbreitet, aber 

auch auf andere Reformplaͤne abgelenkt werden. 

Wenn man dieſe Staatenannaͤherungen im einzelnen 

durchgeht, ſo ſind nach der einen Seite hin alle die auszu⸗ 

ſcheiden, die im Stadium der Verhandlung ſtecken geblieben 
ſind, d. h. faſt alle. Andererſeits ſind aber ebenſo die auszu⸗ 

ſcheiden, die uͤber eine bloß handelspolitiſche Vereinigung 
hinaus zu voller Staatengemeinſchaft gefuͤhrt haben. Seit 

dem 1. Januar 1901 iſt der Australian Commonwealth. 
ein wirklicher kolonialer Bundesſtaat, beftehend aus 6 Staa⸗ 
ten und 2 Territorien. Und ſeit dem 31. Mai 1910 bildet 

die Union of South Africa eine „legislative Einheit“, 
innerhalb deren Kapland, Natal, Trans vaal und Oranje⸗ 
Freiſtaat nur noch vier Provinzen ſind. Nach Ausſcheidung 
dieſer beiden Kategorien bleibt als einziges Beiſpiel eines 
wirklich zuſtande gekommenen Zollvereins der Deutſche Zoll⸗ 

verein beſtehen. | 

Dieſes Ergebnis findet feinen ſprachlichen Ausdruck 
darin, daß die deutſche Sprache die einzige iſt, die hierfuͤr ein 

Wort beſitzt. Sowohl Franzoſen wie Englaͤnder bedienen 
ſich des unveraͤnderten Wortes „Zollverein“. Und dies nicht 

etwa bloß, wenn ſie von unſerem Zollverein ſprechen (wo man 
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es als eine Art geographiſchen Namens auffaſſen koͤnnte), 

ſondern auch in all jenen Eroͤrterungen der angelſaͤchſiſchen 
Welt, in denen man auf eine gegenſeitige zollpolitiſche An⸗ 
naͤherung uͤber ein bloßes Tarifverhaͤltnis hinaus hinſteuerte. 

Wußte man doch ſelbſt in den Kreiſen von Chamberlain 

das, was man wollte, nicht anders zu bezeichnen als »a Zoll- 
vereine. 

Erblickt man alſo das Weſen des Zollvereins darin, daß 
er einerſeits über bloße Tarif⸗ und ſonſtige handelspolitiſche 

Verabredungen hinausgeht und eine dem Ausland gegen- 
uͤber einheitliche Zollgemeinſchaft herſtellt, andererſeits aber 

in jeder anderen Beziehung die Kontrahenten als ſelbſtaͤn⸗ 

dige Staaten beſtehen laͤßt, ſo iſt die Loͤſung dieſes Problems 

in der Geſchichte aller Voͤlker und aller Zeiten nur einmal 

gelungen: in dem Deutſchen Zollverein von 1834. In allen 

anderen Faͤllen ſind die Verhandlungen entweder geſcheitert 
oder haben zu einer wirklichen ſtaatlichen Gemeinſchaft ge⸗ 
fuͤhrt. 

Der Grund, weswegen in den 20er und 30er Jahren 
in Deutſchland gelang, was an keiner anderen Stelle 
der Welt gelungen iſt, liegt auf der Hand. Der Zuſtand 

Deutſchlands war objektiv fuͤr eine bundesſtaatliche Gemein⸗ 
ſchaft reif. Die politiſch empfindenden Kreiſe der Nation 

wollten dieſe Gemeinſchaft. Die dynaſtiſchen Regierungen 
wollten ſie nicht. Ermoͤglicht wurde die Straffheit des Zoll⸗ 

vereins dadurch, daß objektiv eine viel groͤßere Straffheit 
erforderlich geweſen waͤre, und der Zollverein alſo eine hoͤchſt 

willkommene Abſchlagszahlung darſtellte. Daß der Zollverein 

ſeinerzeit ſo aufgefaßt worden iſt, dafuͤr gibt es unter uns 
noch lebende Zeugen. Die ganze alte Generation hat emp⸗ 
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funden, wie Hoffmann von Fallersleben, der bei Begrün- 
dung des Zollvereins die Waren feines Tarifs poetiſch anfang, 
mit Schwefelhoͤlzern beginnend bis Rettig, Rips, Raps, 
Schnaps, Lachs, Wachs, 

„Denn ihr habt ein Band gewunden, 
Um das deutſche Vaterland, 
Und die Herzen hat verbunden 

Feſter als der Bund dies Band“. 

Wenn alſo heute fuͤr einen deutſch⸗habsburgiſchen Zoll⸗ 

verein Stimmung vorhanden iſt, ſo werden wir in bezug 

auf ſeine Ausgeſtaltung zunaͤchſt gewiſſe negative Grenz⸗ 

linien ziehen koͤnnen: alles, was noch uͤber den Deutſchen 

Zollverein von 1834 hinausgeht, iſt von vornherein ausge⸗ 

ſchloſſen. Dies betrifft hauptſaͤchlich zwei Punkte: Zoll⸗ 

parlament und ewige Dauer. 

Da das Wort „Zollparlament“ in unſerem Sprach⸗ 

ſchatz exiſtiert, ſo nimmt man vielfach an, der Deutſche Zoll⸗ 
verein habe in der Tat ein ſolches Parlament beſeſſen. 

Hieran iſt hiſtoriſch gerade ſo viel richtig, wie erforderlich 

iſt, um den Irrtum exiſtenzfaͤhig zu machen. Bei Begruͤn⸗ 

dung des Norddeutſchen Bundes von 1866, die wir hiſto⸗ 
riſch als die geographiſch noch unvollſtaͤndige Reichsgruͤn⸗ 

dung betrachten muͤſſen, wurde vorgeſehen, daß der Nord⸗ 
deutſche Bundesrat ſich zum Zoll⸗Bundesrat, der Norddeutſche 

Reichstag zum Deutſchen Zollparlament erweitern konnte. 

In Wirklichkeit iſt das Deutſche Zollparlament nur einmal 

zuſammengetreten, um durch die Ereigniſſe von 1870/71 
ſofort vom Deutſchen Reichstag abgeloͤſt zu werden. Heute 
betrachten wir die Zeit nach 1866 nicht eigentlich mehr als 
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Zollvereinszeit; wenn wir es täten, müßten wir korrekter⸗ 
weiſe den Zollverein bis zur Gegenwart erſtrecken, denn recht⸗ 
lich iſt er bis heute nicht aufgeloͤſt. Wenn alſo bei der zwei⸗ 

fellos nationalen Unterlage weder ein gemeinſames Parla⸗ 

ment, noch irgendein Surrogat dafuͤr, etwa in Geſtalt von 

Delegationen der einzelnen deutſchen Landſtaͤnde, gewagt 

wurde, ſo muͤſſen wir um ſo mehr fuͤr eine deutſch⸗habs⸗ 

burgiſche Annaͤherung jeden derartigen Plan von vornherein 
ausſcheiden. Für ein Parlament oder eine parlamentsartige 

Taͤtigkeit fehlen hier einſtweilen alle Vorausſetzungen. Fuͤr 
uns in Deutſchland fehlen außerdem die ſprachlichen Mittel, 

einen ſolchen Vorſchlag ohne Gefahr eines Mißverſtaͤnd⸗ 
niſſes zum Ausdruck zu bringen. Wie auch immer wir ihn aus⸗ 

druͤcken moͤgen: geht ein derartiger Vorſchlag von unſerer 
Seite aus, ſo kann er von den Voͤlkern der habsburgiſchen 
Monarchie kaum anders wie als Anlauf zu einer ſtaatlichen 

Einheit aufgefaßt werden, in die Oſterreich⸗-Ungarn hinunter 

tauchen ſoll, aͤhnlich wie die Staaten des Zollvereins ſchließ⸗ 

lich in die bundesſtaatliche Reichseinheit untergetaucht ſind. 

Die ganz zweifelloſe Tatſache, daß ſolche Plaͤne uns fern 

liegen, wuͤrde uns vor einer Mythenbildung nicht ſchuͤtzen. 

Ahnlich ſteht es mit dem Vertrag auf ewige Zeiten. 

Zwar wird mit Recht darauf hingewieſen, daß in dem alten 
Zollverein, deſſen Vertraͤge immer nur auf begrenzte Zeit 

(812 Jahre) geſchloſſen wurden, ſich an jede Erneuerungs⸗ 

epoche eine ernſte Kriſis heftete. Daraus allein, daß dieſe 

Kriſis ſchließlich immer noch uͤberwunden und eine Fort⸗ 

dauer ermoͤglicht wurde, duͤrfen wir ganz gewiß nicht auf 

eine Bewaͤhrung der Kuͤndbarkeitsklauſel ſchließen. Aber 
wenn trotz der Gunſt der Verhaͤltniſſe weder 1834, noch 
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fpäter ein Vertrag ohne Zeitbegrenzung und ohne Kündi- 
gungsmoͤglichkeit zu erreichen war, ſo iſt ohne jede weitere 

Eroͤrterung in dem heute uns beſchaͤftigenden Falle von 
vornherein anzunehmen, daß der Gedanke der Unkuͤndbar⸗ 

keit ausſichtslos iſt. Ja, ſchon der bloße Verſuch muͤßte 

einer guͤnſtigen Entwickelung der Verhandlungen abtraͤg⸗ 
lich ſein; denn manches Zugeſtaͤndnis wuͤrde unterbleiben 

aus Angſt, daß es beim Abſchluß der Verhandlungen durch 

Streichung der Kuͤndbarkeitsklauſel zu einer Ewigkeitsver⸗ 
pflichtung wuͤrde. Fuͤr Oſterreich⸗Ungarn kommt noch hinzu, 

daß ſeine beiden Reichshaͤlften die Bedingungen ihres Aus⸗ 
gleichs untereinander immer nur auf 8 oder 10 Jahre feſt⸗ 

ſetzen. Aber von der Ruͤckſicht auf Oſterreich-Ungarn ganz 

abgeſehen, auch im Intereſſe des Deutſchen Reiches waͤre 

eine Bindung fuͤr ewige Zeiten kaum annehmbar. 
Bezeichnet ſonach der alte Deutſche Zollverein den ter- 

minus ad quem, uͤber den hinaus jede groͤßere Vereinheit⸗ 
lichung von vornherein abzulehnen iſt, ſo ſcheint es mir noch 

nicht einmal wahrſcheinlich, daß auch nur jenes Maß von 
Einheit, das damals unter den deutſchen Staaten erreicht 

wurde, heute mit Einſchluß von Oſterreich⸗Ungarn moͤglich 
iſt. Zwar hat ja waͤhrend des Zollvereins ſelbſt der Plan 
beſtanden, Oſterreich mit einzubeziehen. Daß die hiſtoriſche 

Entwickelung ſpaͤter andere Bahnen gegangen iſt, kann nach⸗ 
traͤglich nichts daran aͤndern, daß damals ein oͤſterreichiſch⸗ 

deutſcher Zollverein als diskutabel angeſehen wurde. Auch 

ſoll der Einwand nicht erhoben werden, daß nach den da⸗ 

maligen politiſchen Verhaͤltniſſen Zisleithanien die einzige 
treibende Kraft war; denn gerade von Ungarn aus wuͤrden 
heute Verhandlungen auf jener alten Baſis vielleicht am 
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wenigſten einer grundſaͤtzlichen Abneigung begegnen. Aber 
die bisher eroͤrterte politiſche Frage, ob Teile einer Natio⸗ 

nalitaͤt, oder ob verſchiedene Nationalitaͤten einer Verein⸗ 
heitlichung entgegen gefuͤhrt werden ſollen, erſchoͤpft den 

Unterſchied noch nicht. Daneben kommt der Unterſchied der 

Zeitalter und ihrer wirtſchaftspolitiſchen Anſchau— 

ungen in Betracht. Der Zollverein war die Leiſtung eines 
freihaͤndleriſchen Zeitalters. Daß in ſeiner Geſchichte auch 

ſehr erhebliche Ruͤckſchlaͤge gegen die Fortentwickelung frei⸗ 
haͤndleriſcher Ideen vorkommen, aͤndert an dieſer Tatſache 

nichts. Die große welthiſtoriſche Leiſtung der damaligen 
deutſchen Generation beſteht in dieſer Beziehung darin, daß 
ſie den Mut hatte, die engliſchen Ideen in die Praxis zu 

uͤberſetzen. In dem Koͤnigsberg Kants war ſein Kollege 
Chriſtian Jakob Kraus der erſte akademiſche Lehrer der Welt, 
der auf Grund der Adam Smithſchen Ideen Verwaltungs— 
männer heranbildete. Die oſtpreußiſchen Verwaltungs⸗ 
maͤnner des Schoͤnſchen Kreiſes haben dann fuͤr die auf den 
Oſten reduzierte Monarchie der Stein-Hardenbergſchen Ge⸗ 

ſetzgebung das Material fuͤr die Reorganiſation des Staa⸗ 
tes geliefert. Ein Spaͤtling dieſer Geſetzgebung iſt der erſt 
nach den Freiheitskriegen zuſtande gekommene preußiſche 

Zolltarif von 1818, der mit einem Wuſt von Überliefe⸗ 
rungen aufraͤumte. Von der Höhe der Saͤtze ganz abge- 

ſehen, iſt ſchon ſeine Einheitlichkeit fuͤr die ganze Monarchie 

ein Schritt uͤber die ſchutzzoͤllneriſchen Anſpruͤche kleiner 

Kreiſe hinaus. In dieſer geſamtpreußiſchen Einheit ohne 

Ruͤckſicht auf verſchiedene provinziale Intereſſen war die 
Gedankenarbeit fuͤr groͤßere nationale Einheitlichkeit ohne 

Ruͤckſicht auf Einzelſtaaten ſchon geleiſtet. Der Verzicht 
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auf Sonderwuͤnſche oder doch ihre Überwindung wurde er- 
möglicht durch den Zug der Zeit, der den Zöllen an ſich eine 
geringere Bedeutung beilegte. Stellt man ſich radikale 
Freihaͤndler vor, die in jedem Schutzzoll etwas volkswirt⸗ 

ſchaftlich Schaͤdigendes erblicken, ſo werden ſie bei dem Ver⸗ 
einheitlichungswerke immer ein foͤrderndes Element ſein, 
weil ſie durch ihr Eintreten fuͤr Verminderung und fuͤr 

Herabſetzung der beſtehenden Zoͤlle die Streitpunkte verrin⸗ 

gern. Und auch Volkswirte, die nicht ebenſo weit gehen, 
aber doch von einem freihaͤndleriſchen Zuge ihres Zeitalters 

ſo weit beeinflußt ſind, daß ſie den Schutzzoͤllen nicht mehr 
die gleich hohe Bedeutung wie fruͤher beilegen, werden in⸗ 

folgedeſſen uͤber Differenzpunkte leichter hinweg kommen. 

Ganz anders aber ſteht dazu ein Zeitalter, das dazu 
neigt, auf Schutzzoͤlle das hoͤchſte Gewicht zu legen. Dem 
Freihandel iſt es moͤglich, ein Programm von wunderbarer 

Einfachheit aufzuſtellen: „Je weniger Schutzzoͤlle, deſto bef- 
ſer!“ und er kann in ſeinen verſchiedenen Schattierungen 

immer noch die Tendenz nach einem ſolchen Ziele hin bis zu 

einem gewiſſen Grade aufrecht erhalten. Im Weſen der 

Schutzzolltheorie aber liegt es, daß ſie ein gleich einfaches 

Programm nicht aufſtellen kann. Es haͤtte keinen Sinn, zu 

ſagen: „Je mehr Schutzzoͤlle, deſto beſſer!“, ſondern dem 

Schutzzoͤllner kommt es darauf an, welche Produktion ge⸗ 
ſchuͤtzt werden ſoll, gegen welche Konkurrenz, mit wie hohen 

Zoͤllen, wie das Verhaͤltnis der Schutzzoͤlle auf Fabrikate 

und auf die entſprechenden Rohſtoffe geſtellt werden ſolle 

uſw., uſw. 

Ein Zollverein, in den als wirtſchaftspolitiſche Einheit 

die einzelnen Staaten aufgingen, kann daher (abgeſehen 
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von dem Fall, daß jene Staaten wirtſchaftlich gleiche Exi⸗ 

ſtenzbedingungen haben, alſo wirklich nur als Provinzen 

eines einheitlichen Wirtſchaftsgebietes zu betrachten waͤren) 

wohl in einem Zeitalter leicht zuſtande kommen, das den 

Schutzzoͤllen an ſich geringere Bedeutung beilegt, nicht aber 
in einer Zeit wie der unſrigen, in der faſt alle Staaten be⸗ 

ſtrebt ſind, hohe Schutzzoͤlle fuͤr den wichtigſten Punkt der 

Handelspolitik zu erklaͤren. 

2. Vorzugszoͤlle und Meiſtbeguͤnſtigung. 

Wenn im vorſtehenden der Nachweis erbracht ſein 

duͤrfte, daß die Einheitlichkeit eines Zollvereins mit den 

wirtſchaftspolitiſchen Anſchauungen, die gegenwaͤrtig die 
Zollpolitik beider Reiche beſtimmen, nicht vereinbar iſt, ſo 

koͤnnte dagegen der Einwand erhoben werden, daß der Ge— 
danke eines Zollvereins Abwandlungen zulaſſe. Beſtehen 

die deutſchen Landwirte wirklich noch darauf, daß ſie gegen 

die Konkurrenz des ungariſchen Weizens geſchuͤtzt ſein muͤſſen, 

oder verlangen die oͤſterreichiſch-ungariſchen Induſtriellen 
einen Schutz gegen deutſche Fabrikate, ſo liegt noch kein 
Widerſpruch gegen den Begriff des Zollvereins vor, wenn 
außer den Zoͤllen an der gemeinſamen Grenze noch ge— 
wiſſe Binnenzoͤlle angelegt werden (wie denn der alte Zoll⸗ 
verein ſolche zugelaſſen hat und gewiſſe „Übergangsabgaben“ 

ſelbſt innerhalb des Deutſchen Reichs heute noch nicht ganz 
ausgeſtorben ſind). Aber eine ſo große praktiſche Bedeutung 

dieſe Moͤglichkeit auch gewinnen kann und vermutlich ge- 
winnen wird: der Begriff des Zollvereins wird doch in 

13 



einem Punkte mit voͤlliger Klarheit und Entſchiedenheit 
ſich durchſetzen, weil rechtliche Geſichtspunkte dieſe Durch⸗ 

ſetzung erzwingen. Von einem Zollverein kann man ſicher 

nur dann ſprechen, wenn er nach außen hin als Einheit auf⸗ 

tritt, d. h. wenn die Vertraͤge mit andern Staaten von 
Vereins wegen abgeſchloſſen werden. Dieſe Begriffsbeſtim⸗ 

mung hat es nicht bloß mit Namen und Definitionen zu 
tun (die theoretiſch geändert werden koͤnnten), ſondern mit 
ganz beſtimmten rechtlichen Konſequenzen. 

Dieſe rechtlichen Konſequenzen liegen auf dem Gebiete 

der Meiſtbeguͤnſtigung. 

Wenn Deutſchland der habsburgiſchen Monarchie ge⸗ 
wiſſe niedrige Zoͤlle einraͤumt (und umgekehrt), ſo haben 
ſaͤmtliche anderen Staaten, denen in Deutſchland die „Rechte 
der meiftbegünftigten Nation“ zugeſichert find, den Anſpruch 
auf dieſelben niedrigen Zoͤlle. Daß dieſer Anſpruch auf 
Gleichſtellung nicht geltend gemacht werden kann, wenn die 

bevorzugten Staaten nach außen hin in handelspolitiſcher 

Beziehung nicht mehr hervortreten, ſondern alles dem ge⸗ 
meinſamen Vereine uͤberlaſſen, das iſt durch das hiſtoriſche 

Beiſpiel des Deutſchen Zollvereins und ſeiner Beziehungen 

zum Auslande hinreichend geſichert und tatſaͤchlich auch inter⸗ 

national anerkannt. Aber von dem Fall eines wirklichen 

Zollvereins abgeſehen, ſteht von derartigen Vorzugsrechten 

nichts feſt. Daß Amerika an Kanada Vorzugsrechte gewaͤhrt, 
die es anderen Staaten nicht einraͤumt, daß es der Republik 

Haiti ſogar negativ die Verpflichtung auferlegt hat, die 

gleichen Verguͤnſtigungen anderen Staaten nicht zu ge⸗ 

waͤhren, kann hier nicht in Betracht kommen, da Amerika 
ſich von Meiſtbeguͤnſtigungs⸗Verpflichtungen ohnedies befreit 
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zu haben glaubt. Die Vorzugsrechte, die die engliſchen 
Kolonien dem Mutterlande eingeraͤumt haben, fuͤhrten in 
Kanada zu einem zwoͤlfjaͤhrigen Zollkriege mit Deutſchland 

(18981910) und zur Beſeitigung der juriſtiſchen Streit⸗ 

frage im Wege der Ausſcheidung der Kolonien aus der 
Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel. Unter den auſtraliſchen und den 
ſuͤdafrikaniſchen Kolonien in ihrem nachbarlichen Verhaͤltnis 

zueinander iſt die Streitfrage auf die gegenteilige Art aus⸗ 
geſchie den, da die Kolonien, wie oben ausgeführt, eine ſtaats⸗ 
rechtliche Einheit begruͤndet haben. Daß Vorzugsrechte, die 
benachbarten Staaten nur in Ruͤckſicht auf einen in Ausſicht 

genommenen Zollverein gewaͤhrt werden, von den anderen 
meiſtbeguͤnſtigten Nationen nicht zu beanſpruchen ſeien, iſt 

wohl gelegentlich behauptet, aber niemals anerkannt worden. 

Vollſtaͤndig ausgeſchloſſen muß es erſcheinen, in eine poli⸗ 

tiſche Situation, wie ſie nach dem Friedensſchluſſe ſein wird, 
den Zuͤndſtoff einer derartigen wirtſchaftlichen Kontroverſe 
hineinzuwerfen. Schon die bloße Eroͤrterung dieſer Moͤg⸗ 

lichkeit iſt politiſch von der Hand zu weiſen. 

Wenn alſo eine Vereinigung nach dem Muſter des 
Deutſchen Zollvereins von 1834 nicht zu erreichen, und 

wenn andererſeits jeder zollpolitiſchen Verguͤnſtigung, die 

die beiden Reiche einander gewaͤhren wollen, die Meiſtbe⸗ 
guͤnſtigung in ihrer heutigen Formulierung entgegenſteht, 

ſo iſt zu pruͤfen, welchen Modifikationen die Meiſtbeguͤnſti⸗ 

gungsklauſel zu dieſem Zwecke unterworfen werden muß 

und kann. 

Wollen das Deutſche Reich und die habsburgiſche Mon⸗ 

archie ſich gegenſeitig Vorzugszoͤlle gewaͤhren, auf die an⸗ 

dere Staaten keinen Anſpruch haben ſollen, ſo iſt ein vor⸗ 
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bereitender Schritt nötig. Das Deutſche Reich muß ſich 
ſeinem Verbuͤndeten gegenuͤber verpflichten, ſaͤmtliche be⸗ 
ſtehenden Meiſtbeguͤnſtigungsvertraͤge dahin zu aͤndern, daß 
dem meiſtbeguͤnſtigten Staate zwar alle Rechte anderer 

Staaten eingeraͤumt werden, jedoch mit Ausnahme der Vor⸗ 

rechte Oſterreich-Ungarns; die habsburgiſche Monarchie muß 

dem Deutſchen Reiche gegenuͤber die entſprechende Verpflich⸗ 

tung uͤbernehmen. 

Fuͤr die Ausfuͤhrung dieſer Verpflichtung, die die recht⸗ 
liche Grundlage einer zukuͤnftigen Zollbevorzugung ſchafft, 

iſt der gegenwaͤrtige Zeitpunkt beſonders guͤnſtig. 
Die ewige Meiſtbeguͤnſtigung im Artikel 11 des Frank⸗ 

furter Friedens iſt mit dieſem durch den Krieg aufgehoben. So 

lange an einem Punkte die ewige Meiſtbeguͤnſtigung beſtand, 
konnte ſie, ohne eine arge Ungleichheit herbeizufuͤhren, an 

keinem andern Punkte modifiziert werden. Jetzt liegt fuͤr 
die Menſchheit Tabula rasa vor. Wir haben rechtlich freie 

Hand gewonnen, in Zukunft Meiſtbeguͤnſtigungen nur mit 
dem Vorbehalt zu gewaͤhren, daß daraus ein Anſpruch auf 
eine Gleichſtellung mit Oſterreich⸗Ungarn nicht gefolgert 
werden darf. 

Aber auch ein anderer Gegenſtand kommt der Weiter⸗ 
entwickelung zugute. Wenn die Modifikation der beſtehenden 
Klauſel in der Art in die Welt geſetzt werden ſollte, daß 
ſaͤmtliche beſtehenden Handelsvertraͤge, die die Klauſel ent⸗ 

halten, zunaͤchſt gekuͤndigt werden muͤßten, ſo wuͤrde man 
ein „handelspolitiſches Kometenjahr“ von unerhoͤrtem Um⸗ 

fange erleben. In dieſer Beziehung wird nun durch die un⸗ 
geheure Aus dehnung des Weltkrieges die Situation geradezu 

erleichtert. Die mit uns im Kriege befindlichen Staaten 
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genoſſen bis zum Kriegsausbruch bei uns ſaͤmtlich die Meift- 
beguͤnſtigung: neben dem eben erwaͤhnten Frankreich, auf 

Grund des Frankfurter Friedens, ſtand ſie, auf Grund von 

Tarifvertraͤgen mit angefuͤgter Klauſel, Rußland, Serbien, 
Belgien, Portugal und Japan zu; Montenegro genoß ſie auf 
Grund eines kurzen, dieſe einzige Zuſicherung enthaltenden 

Vertrages von 1907; England ſeit dem kanadiſchen Zoll⸗ 
kriege zwar nur noch kraft Verordnung, aber mit ſtarkem 

hiſtoriſchen Druck. Wenn in die neuen Friedensvertraͤge die 
Feſtſtellung in der neuen Form aufgenommen wird, ſo wird 

durch dieſes umfaſſende Vorbild die Verhandlung mit den 
anderen Staaten ſo weit erleichtert, daß die vertragsmaͤßige 

Vereinbarung auch ohne die Aufregung einer formellen 
Kündigung (wenngleich mit Innehaltung der meiſt 12 mona⸗ 
tigen Kuͤndigungsfriſt) vor ſich gehen duͤrfte. 

3. Der Frankfurter Friede und die gegenwaͤrtige 
Weltlage. 

Wenn die vorſtehenden Vorſchlaͤge Verwirklichung fin⸗ 

den, ſo hat ein merkwuͤrdiger hiſtoriſcher Zufall es gefuͤgt, 
daß die neue Form der Klauſel in ihrem aͤußeren Aufbau 

von der alten des Frankfurter Friedens nicht einmal ver- 

ſchieden iſt. Es iſt nicht allgemein bekannt, daß dieſe viel 
eroͤrterte Friedensklauſel in ihrem Wortlaut nicht die glatte 
Meiſtbeguͤnſtigung enthaͤlt. Es iſt vielmehr im Wortlaut 
der Klauſel die Meiſtbeguͤnſtigung beſchraͤnkt auf die Gleich⸗ 

berechtigung mit ſechs Staaten: England, Belgien, Nieder⸗ 
lande, Schweiz, Oſterreich, Rußland, und zwar in der fol- 
genden ſehr BIENEN Ausdrucksweiſe: 
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„Jedoch find ausgenommen von der vorgedachten Regel die Be: 
guͤnſtigungen, welche einer der vertragenden Teile durch Handelsvertraͤge 
anderen Laͤndern gewaͤhrt hat oder gewaͤhren wird, als den folgenden: 

England, Belgien, Niederland, Schweiz, Oſterreich, Rußland. ...“ 

Die Entſtehungsgeſchichte dieſer Faſſung wurde in den 
70er Jahren wie folgt erzaͤhlt. Der Friedensvertrag ſei be⸗ 

reits ſo gut wie fertig geweſen, als Delbruͤck Bismarck 
darauf aufmerkſam machte, daß der Friedensſchluß eine gute 
Gelegenheit biete, um ſpaͤteren handelspolitiſchen Eiferſuͤch⸗ 
teleien vorzubeugen, indem jetzt ein Staat dem anderen ein 

fuͤr allemal verſpreche, ihm in handelspolitiſcher Beziehung 

den vorgefallenen Zwiſt nicht nachzutragen und feine Ange⸗ 

hoͤrigen niemals ſchlechter zu behandeln, als die Angehoͤrigen 
irgendeines anderen Staates. Thiers, an ſich geneigt, darauf 

einzugehen, habe aber ein Bedenken geaͤußert. Frankreich 

habe die Abſicht, ſein handelspolitiſches Verhaͤltnis zu Mo⸗ 

naco endguͤltig zu regeln, und zwar im Sinne freier Ein⸗ 

und Ausfuhr. Wenn dann Deutſchland ſich auf den Wort⸗ 
laut verfteife, fo würde es aus der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel 

geradezu einen Anſpruch auf Zollfreiheit herleiten koͤnnen. 

Übrigens war dieſes Liliput⸗Beiſpiel nicht gerade das ein⸗ 
zige. Frankreich hatte ſoeben im Jahre 1869 in Tunis einen 

Anlauf genommen, die „Regentſchaft“ auf dem Wege einer 
Anleihe von ſich abhaͤngig zu machen. Der Verſuch war 

damals noch auf eine gemeinſame europaͤiſche Kontrolle ab⸗ 

gelenkt worden. Frankreich aber hatte ſeine Abſichten nicht 

aufgegeben. Die Plaͤne (die, eine Zeitlang durch italieniſche 
Zwiſchenerfolge in Tunis aufgehalten, erſt nach einem Jahr⸗ 

zehnt durch den Bardo-Vertrag zur Ausfuͤhrung kamen) 
ſollten in jeder Beziehung offen gehalten werden. Auch nimmt 

man an, daß die ſpaͤtere Marokkopolitik der franzoͤſiſchen 
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Republik auf Ideen der napoleonifchen Zeit zuruͤckgehe. Je⸗ 
denfalls war die Unklarheit des zukuͤnftigen politiſchen und 

namentlich kolonialen Programms der neu begruͤndeten Re⸗ 
publik ein gewichtiger Grund dafuͤr, ſich in handelspolitiſcher 

Beziehung nicht ſo zu binden, daß man nicht gewiſſen for⸗ 
mell weiter beſtehenden „Staaten“ Bevorzugungen einraͤu⸗ 
men koͤnnte, auf die Deutſchland ohne offenbare Unbilligkeit 

keinen Anſpruch erheben duͤrfte. Dieſes Beduͤrfnis nach 
freier Hand wurde deutſcherſeits anerkannt. Der Freihaͤndler 

Delbruͤck ſelbſt ſoll den Vorſchlag gemacht haben, daß man 

ſich damit begnuͤgen ſolle, die Meiſtbeguͤnſtigung program⸗ 
matiſch als Regel aufzuſtellen, aber glattweg alle Staaten 

als Ausnahmen zu bezeichnen und nur wenige zu benennen, 

bei denen die Regel beſtehen bleibt. Man einigte ſich ſchnell 
auf die oben genannten ſechs Staaten. Damit hatten die 
Anhaͤnger der Klauſel in Wirklichkeit alles erreicht, was ſie 
wollten. Denn da man es fuͤr unmoͤglich anſah, daß nicht 
zu jeder Zeit irgendeiner dieſer ſechs Staaten die unbe⸗ 

ſchraͤnkte Meiſtbeguͤnſtigung genießen wuͤrde, ſo wuͤrde 
Deutſchland in Frankreich und Frankreich in Deutſchland 
tatſaͤchlich niemals um den Genuß der Meiſtbeguͤnſtigungs⸗ 
klauſel gebracht werden koͤnnen. Fuͤhrte aber die franzoͤſiſche 

Republik wirklich zu Zuſtaͤnden, bei denen ſie auch gegenuͤber 

den ſechs Staaten genoͤtigt ſei, eine ſolche zweifellos in der 
Billigkeit liegende Ausnahme zu konſtituieren, ſo habe ſie ja 

gegenüber dieſen Staaten vermoͤge der Kuͤndbarkeit die 

Moͤglichkeit dazu; die neu konſtituierte ewige Meiſtbeguͤn⸗ 
ſtigung gelte dann weiter und erhalte nur ipso jure einen 

anderen Inhalt, gegen den fachlich niemand etwas einzu- 
wenden habe. — Nach einer anderen Tradition ſoll der 
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Wunſch, die Meiſtbeguͤnſtigung in den Friedensvertrag ein- 
zufuͤgen, von Frankreich ausgegangen und von Delbruͤck nur 

— mit Freude — aufgegriffen worden ſein. Dieſes wuͤrde 
an dem Sachverhalt nichts aͤndern. Das Weſentliche iſt, 

daß der Wunſch, beide Voͤlker vor der naheliegenden Ver⸗ 
ſuchung handelspolitiſcher Gehaͤſſigkeit zu bewahren und ſich 
zu dieſem Zwecke der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel zu bedienen, 

gewiſſermaßen in der Luft lag. Was im Cobden⸗Vertrag 
von 1860 und im franzoͤſiſch⸗belgiſchen Vertrage von 1861 
eine Art handelspolitiſcher Erfindung war, war nach einem 
Jahrzehnt, im Jahre 1871, zur Selbſtverſtaͤndlichkeit gewor⸗ 
den. Wenn ein Staat bei irgendeiner Gelegenheit in ir⸗ 
gendeinem Handelsvertrage einen Zollſatz ermaͤßigt hat, ſo 
hat er damit erklaͤrt, daß fuͤr ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen 

dieſer Zollſatz ausreicht; wenn er trotzdem einem anderen 

Staate einen hoͤheren Satz auferlegen wollte, ſo erblickte 

man darin geradezu eine Boͤswilligkeit. Hat das handels⸗ 

politiſche Verhaͤltnis zu einem Staate uͤberhaupt keine 
Regelung erfahren, weder nach der guten noch nach der 

ſchlechten Seite hin, ſo erſchien es ſelbſtverſtaͤndlich, daß 
man ihm zwar die Zoͤlle auferlegt, die man — aus irgend⸗ 
welchen Gruͤnden — fuͤr notwendig hielt, aber nicht mehr. 
Wenn daher der Frankfurter Friede als einzigen Grund fuͤr 
die Statuierung der Meiſtbeguͤnſtigung den Umſtand anfuͤhrt, 
daß infolge des Krieges keine handelspolitiſche Regelung 

zwiſchen beiden Staaten beſtehe, ſo iſt dies nicht etwa eine 

ungeſchickte Ausdrucksweiſe, auch nicht die Gepflogenheit des 

Kurialſtils nach Art von Wendungen wie „in Erwaͤgung, 
daß... ., ſondern es iſt der natürliche Ausdruck der damals 
herrſchenden Überzeugung: wo nichts geregelt iſt, liegt kein 

20 



Grund vor, einem Staate mehr aufzuerlegen, als einem an- 
deren. Ja, man kann den Wortlaut des Artikels 11 als ein 
lapidares hiſtoriſches Zeugnis fuͤr die Tatſache anfuͤhren, daß 

die Generation von 1871 es als ſelbſtverſtaͤndlich anſah, 
daß, wenn zwei Voͤlker ihren Zwiſt begleichen und ſich von 

da ab, wenigſtens formell und voͤlkerrechtlich, als befreundete 

Nationen behandeln wollen, eben dazu auch gehoͤrt, ſich 

gegenſeitig nicht ſchwerere Bedingungen aufzuerlegen, als 

bei irgendwelchem Anlaß bereits fuͤr wirtſchaftlich aus⸗ 

reichend erklaͤrt worden ſind: 

„Da die Handelöverträge mit den verſchiedenen Staaten Deutfch: 

lands durch den Krieg aufgehoben find, fo werden die Deutſche Ne: 

gierung und die Franzoͤſiſche Regierung den Grundſatz der gegenſeitigen 

Behandlung auf dem Fuße der meiſtbeguͤnſtigten Nation ihren Handels⸗ 

beziehungen zugrunde legen.“ 

Dieſe hiſtoriſche Erinnerung wird es nun klar machen, 
inwieweit die Situation von 1915 der des Jahres 1871 
ahnlich, und wie weit fie von ihr verſchieden iſt. Die Ahn⸗ 
lichkeit beſteht (was vielfach uͤberſehen wird) gerade in dem 

Beduͤrfnis, die Klauſel ſo zu geſtalten, daß eine Ausnahme 

moͤglich bleibt. Die Unaͤhnlichkeit aber liegt darin, daß man 

damals nur an Abweichungen dachte, die inhaltlich nicht als 
ſolche anzuſprechen waren, waͤhrend heute der klare Gedanke 

maßgebend iſt, von der allgemeinen Meiſtbeguͤnſtigung wirk⸗ 
lich einen Vorbehalt zu machen. Daraus folgt, daß alle die 

Umſchweife der Ausdrucksweiſe des Frankfurter Friedens 
heute zu vermeiden und klipp und klar zu ſagen iſt: daß von 

der zukunftigen Meiſtbeguͤnſtigung die Bevorzu— 

gungen ausgenommen ſind, die Deutſchland und 
Habsburg einander gewaͤhren. Wird in dieſer Form 
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die Klauſel in die Friedensvertraͤge mit den Feinden aufge- 

nommen, ſo muͤſſen, wie oben bereits ausgefuͤhrt, die beiden 

Bundesgenoſſen ſich zuvor gegenſeitig verpflichtet haben, 

denſelben Vorbehalt in alle ihre Meiſtbeguͤnſtigungsver⸗ 
traͤge hineinzubringen. 

Wenngleich heute noch nichts daruͤber feſtſteht, welche 

Zielpunkte wir fuͤr die zukuͤnftige Regelung unſerer Handels⸗ 
beziehungen zu den Laͤndern des Iſlam fuͤr wuͤnſchenswert 
halten, ſo unterliegt es doch keinem Bedenken, den dritten 
Bundesgenoſſen genau in derſelben Art in den Friedens⸗ 
vertraͤgen zu erwaͤhnen. Da der Vorbehalt noch zu nichts 
verpflichtet, ſo waͤre es wohl auch praktiſch, die Erwaͤhnung 

des ottomaniſchen Reiches ſo zu geſtalten, daß jedes Land, 

deſſen Reichszugehoͤrigkeit der Sultan fuͤr ſich in Anſpruch 
nimmt, wie Cypern und Agypten, mit darunter fallen. Ja, 

man koͤnnte noch einen Schritt weiter gehen und das Recht 

der Zollbevorzugung fuͤr alle Laͤnder vorbehalten, die in ir⸗ 
gendeiner Art den Kalifen als ihren Oberherrn anerkennen. 

Die weite Faſſung koͤnnte fuͤr uns in keiner Weiſe einen 

Nachteil herbeifuͤhren, wuͤrde ſich aber u. a. wegen ihrer pro⸗ 

grammatiſchen Bedeutung wohl empfehlen. 

Dieſe Unbeſtimmtheit fuͤhrt nun aber auf ein weiteres 
Problem. Kommt zwiſchen Deutſchland und Habsburg 
eine Zollannaͤherung zuſtande, ſo koͤnnen wir nicht wiſſen, 

welche anderen Staaten an einer ſolchen mitteleuropaͤiſchen 

Zollannaͤherung (und das Wort „mitteleuropaͤiſch“ wird 
ja ſeit den Capriviſchen Vertraͤgen in einem weiten und 

wechſelnden Sinne gebraucht) teilnehmen wollen. Wenn⸗ 
gleich wir jeden Anſchein vermeiden muͤſſen, als ob wir 
unſerer Handelspolitik irgend wie eine auch nur logiſch 
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zwingende Richtung nach dieſer Seite hin geben wollten, 
ſo haben wir andererſeits auch kein Intereſſe, einem ſolchen 

Wunſche von Staaten, die uns oder Ofterreich-Ungarn be⸗ 
nachbart ſind, zu widerſtreben. Es wird daher bei den Frie⸗ 
densvertraͤgen darauf zu achten ſein, daß dieſer Weg nicht 

verlegt werde. Welche „mitteleuropaͤiſchen“ Ausnahmen 
der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel der zukuͤnftigen Friedens⸗ 
vertraͤge einzufuͤgen waͤren, laͤßt ſich nach der heutigen poli⸗ 
tiſchen Lage noch nicht beſtimmen. Lediglich verhandlungs⸗ 
techniſch kann ſchon heute geſagt werden, daß die bundes⸗ 

genoͤſſiſchen Staaten ſchon in ihren vorangehenden Ab- 
machungen die Ausnahmen ſo feſtzulegen oder offen zu halten 

haben, daß der Formulierung der Klauſel in den Friedens⸗ 

vertraͤgen keine Schwierigkeiten erwachſen. 
Eine zweite und ſehr bedeutungsvolle Unaͤhnlichkeit der 

Situation liegt darin, daß in den Frankfurter Frieden die 
Klauſel hineinkam, weil die damals lebende Generation 
ſie fuͤr ſelbſtverſtaͤndlich hielt. Darum verurſachte die Frage, 

ob die Klauſel, wenn man ſie bewilligen will, in den Frie⸗ 

densvertrag aufzunehmen ſei, keinerlei Schwierigkeiten. 
Heute aber iſt vorauszuſehen, daß unter denen, die die 
Meiſtbeguͤnſtigung bewilligen wollen, viele das groͤßte Ge⸗ 
wicht darauf legen werden, fie außerhalb des Friedensver— 
trages in einen beſonderen Handelsvertrag hineinzuſchreiben 

und alſo kuͤndbar zu geſtalten. Fuͤr eine oberflaͤchliche Be⸗ 
trachtung hat es etwas Verlockendes, die Freiheit dem 

Zwange vorzuziehen. Und wenn der Krieg ſo verlaͤuft, daß 

wir in der Lage ſind, die handelspolitiſchen Friedensbedin⸗ 
gungen zu beſtimmen, ſo wird es an Leuten nicht fehlen, 

die es als laͤcherlich hinſtellen werden, daß man ſich durch 

23 



die Einfuͤgung in den Friedensvertrag „eine Rute binden 
wolle“. Die das tun, werden ſich auch auf manche Situa⸗ 

tion berufen, in der die Unkuͤndbarkeit der Klauſel uns bei 
anderen Verhandlungen eine Feſſel war. Aber nicht darauf 

kommt es an, ob die unkuͤndbare Meiſtbeguͤnſtigung des 
Frankfurter Friedens hier und da einmal eine Unbequem⸗ 

lichkeit herbeigefuͤhrt habe, ſondern das iſt die Frage, was 

ſie in den 40 Jahren ihrer Geltung insgeſamt geleiſtet hat. 
Und hier ſpricht die Erfahrung eines Menſchenalters zu⸗ 
gunſten der unwillkuͤrlichen Weisheit, mit der die ſiegreiche 

Generation von 1871 ſich ſelbſt eine Bedingung auferlegt 
hat. Wenn bei der ununterbrochenen politiſchen Spannung, 

die uͤber 40 Jahre hindurch uͤber dieſen beiden Nachbar⸗ 

völfern lag und bei der wiederholten akuten Zuſpitzung 

politiſcher Gegenſaͤtze niemals auch nur der Verſuch gemacht 

worden ift, die Gegenſaͤtzlichkeit auf das handelspolitiſche 

Gebiet zu uͤbertragen, ſo verdanken wir dies nur jener 

gluͤcklichen Feſſelung, die es den Politikern an der Seine 
wie an der Spree in gleicher Weiſe unmoͤglich machte, 
ſolche Gedankengaͤnge in den Bereich ihrer Erwaͤgungen 
zu ziehen. Es iſt nicht abzuſehen, welche Entwickelung 

das Verhaͤltnis der beiden Voͤlker zueinander genommen 

haͤtte, wenn die Kuͤndigung der Meiſtbeguͤnſtigung ein 
Programmpunkt auch nur einer politiſchen Partei haͤtte 

werden koͤnnen. Der Artikel 11 hat nicht bloß ein Über⸗ 
ſpringen politiſcher Gegenſaͤtze auf das handelspolitiſche 
Gebiet unmoͤglich gemacht, ſondern er hat auch das geleiſtet, 

daß nicht die Handelspolitik als Einſatzpunkt benutzt werden 

konnte, um bei einem Zollkrieg parlamentariſche Kraftproben 

zum Übergang auf einen wirklich kriegeriſchen Gegenſatz zu 
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machen. Alle Erfahrungen ſprechen dafür, daß die Völker, 
wenn ſie den Kampfplatz verlaſſen, gut daran tun, ſich den 

Weg zu handelspolitiſchen Eiferſuͤchteleien ſelbſt zu verlegen. 

Denn die Verſuchung, den Reſt von Wut und Haß, der 

unausgetobt geblieben iſt, bei jeder nur moͤglichen handels⸗ 
politiſchen Veranlaſſung in ſeiner ganzen Wildheit wieder 
zu beleben und nicht nur gegen das andere Volk, ſondern 
gegen das richtig verſtandene eigene Intereſſe des deutſchen 

Volks ſelbſt wuͤten zu laſſen, dieſe Verſuchung wird ſehr 

groß ſein, und die Staatsmaͤnner der Zukunft werden es in 

ſpaͤteren handelspolitiſchen Verhandlungen leichter haben, 

den richtigen Weg zu finden und zu zeigen, wenn dieſer 

Abweg ein fuͤr allemal geſperrt iſt. 

Bei zukuͤnftigen handelspolitiſchen Verhandlungen mit 

den Nationen, die bis zum Friedensſchluß unſere Feinde 
waren, ſollen wir uns durch nichts leiten laſſen, als durch 

unſer Intereſſe. Jede Beimiſchung von Haß und Groll, 
von Erinnerung an fruͤhere Gegenſaͤtzlichkeit oder von dem 

Verlangen, einen neuen Widerſpruch zu betonen, muß den 
Blick fuͤr das wirtſchaftliche Intereſſe truͤben. Aber in 

den Verhandlungen der Parlamente und in literariſchen 

Eroͤrterungen werden alle Gebiete der Politik von demſelben 
Temperament beherrſcht, und die Handelspolitik pflegt da- 

von nicht ausgenommen zu werden. Dieſe Ausnehmung zu 

ſichern, gibt es nur ein Mittel: ein fuͤr allemal auszuſprechen, 

daß die Staaten, die ihren Frieden ſchließen, ſich handels— 
politiſch gegenſeitig nicht ſchlechter behandeln werden, als 

alle die Staaten der Erde, die in dieſem Kriege neutral 
geblieben ſind. Das kann die oben ſkizzierte Meiſtbeguͤnſti⸗ 

gungsklauſel leiſten, wenn ſie in die Friedensvertraͤge auf— 
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genommen wird; fie kann es nicht leiſten, wenn fie nur den 
Gegenſtand von Handelsvertraͤgen bildet, und mit der Kuͤnd⸗ 
barkeit die Gefahr hervorruft, auch eine Agitation auf 
Kuͤndigung zu entfalten. 

4. Allgemeine Einwaͤnde gegen das Syſtem der 
Meiſtbeguͤnſtigung. Hiſtoriſche Erfahrungen. 

Der haͤufigſte Einwand gegen die freigebige Gewaͤhrung 
der Meiſtbeguͤnſtigung geht dahin, daß es gegen alle Klug⸗ 
heit verſtoße, etwas unentgeltlich wegzugeben, was man ſich 

bezahlen laſſen koͤnne: wir koͤnnten, wenn wir nur wollten, 
unſere Meiſtbeguͤnſtigung von Gegenkonzeſſionen abhaͤngig 
machen und bei anderen Voͤlkern viele Zollermaͤßigungen zu 
unſeren Gunſten durchſetzen, wenn wir nicht die Gewohn⸗ 

heit haͤtten, jedem Volke die Meiſtbeguͤnſtigung gewiſſer⸗ 
maßen als Geſchenk entgegenzutragen. 

Die gluͤckliche Praͤgung eines Schlagworts mit der un⸗ 
entbehrlichen Eigenſchaft des Treffers auf den erſten Hieb 

gewaͤhrt zwar dem Inhaber in jeglicher Disputation einen 
kaum zu parierenden Vorteil. Denn bei Beginn der Dispu⸗ 

tation wirkt das Schlagwort mit voller Zielſicherheit auf 

alle, die uͤber den Gegenſtand noch nicht nachgedacht haben; 

und am Ende der Disputation wirkt die Wiederholung auf 
alle die, die vom Nachdenken muͤde ſind und ihm entrinnen 

wollen. Obgleich daher die Debatten uͤber Meiſtbeguͤnſti⸗ 
gung in den meiſten Faͤllen damit enden, daß der Gegner 
auf ſein widerlegtes Argument zuruͤckkommt: „Ja, aber 
man hat keinen Grund zu verſchenken, was man ſich be- 
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zahlen laſſen kann“ — fo muß doch immer aufs neue ver- 

ſucht werden, das Kindliche dieſes Einwandes klarzulegen. 
Der Einwand geht von der Vorausſetzung aus, daß dieſe 
Weisheit in unſerem Alleinbeſitz bleiben werde. Es wird 
uͤberſehen, daß, wenn wir die Meiſtbeguͤnſtigung verſagen, 
ſie uns auch von den anderen verſagt werden wird. Wenn 
wir damit anfangen, einem befreundeten Volke hoͤhere Zoͤlle 

aufzuerlegen als einem andern, ſo werden auch wir in die⸗ 

ſem Lande, und wenn wir mit dieſer Politik fortfahren, in 

einer ſteigenden Zahl von Laͤndern, zu gewaͤrtigen haben, 
daß wir mit unſeren Waren „differenziert“ werden. 

Es gibt auch Gegner des Meiſtbeguͤnſtigungsſyſtems, 
die das einſehen und die daher ihren Widerſpruch nicht ſo— 

wohl gegen das Prinzip richten, als gegen ſeine Verbindung 
mit Tarifvertraͤgen. Sie wuͤrden an ſich nichts dagegen 
haben, daß Deutſchland Tarifverträge abſchloͤſſe, auch nichts 

dagegen, daß es Meiſtbeguͤnſtigungsvertraͤge abſchloͤſſe. Nur 
ein und demſelben Volke niedrigere Tarifſaͤtze durch einen 

Vertrag gewaͤhren und ihm außerdem auch noch verſprechen, 
daß es alle unbeſtimmten und heute noch unberechenbaren 

Ermäßigungen genießen werde, die man aus nicht vorher⸗ 

zuſehenden Gruͤnden irgendeinem andern Staate einraͤume, 

— das ſei zu viel. Wenn wir ſchon mit Rußland einen 

Tarifvertrag ſchließen und ihm fuͤr ſeinen Weizen einen nie⸗ 

drigeren Zoll einraͤumen, als er in unſerem Tarifgeſetz ſteht; 
— welcher Anlaß liegt vor, daß wir ihm auch noch das 
Verſprechen an den Hals werfen: fuͤr den Fall, daß irgend⸗ 
ein anderer Staat durch ganz beſondere Zugeſtaͤndniſſe ſich 

einen noch niedrigeren Zoll ſichere, daß dieſer Zoll dann dem 
ruſſiſchen Weizen ganz von ſelbſt zugute kommen werde? 
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Wenn Rußland ſchon für die eine Ermäßigung uns Zuge- 
ftändniffe macht, fo werde es ja auch bereit fein, für die 

ſpaͤtere Ermaͤßigung weitere Zugeſtaͤndniſſe zu machen. Aber 
gerade dieſe anſcheinend gemaͤßigte Form des Widerſpruchs 
fordert jene Kritik mit ganz beſonderer Schaͤrfe heraus. 
Verſetzen wir uns nur in die Lage, daß wir in einem ſol⸗ 
chen Vertrage mit Rußland Verguͤnſtigungen fuͤr unſere 
Maſchineneinfuhr uns ausbedungen haben, und wir wuͤrden 

es ein Jahr ſpaͤter erleben, daß den Englaͤndern ein noch 
niedrigerer Zoll eingeraͤumt wird, der uns konkurrenz⸗ 
unfaͤhig macht, — wuͤrden wir nicht unſerem Gegenkontra⸗ 
henten mala fides vorwerfen? Und wenn er uns zwaͤnge, 
um nur konkurrenzfaͤhig zu bleiben, die neue, jetzt fuͤr uns 

unentbehrliche Ermaͤßigung mit irgendeinem neuen Zuge⸗ 
ſtaͤndnis zu erkaufen, das wir ſonſt nicht gewaͤhren wollten 

— wuͤrden wir nicht die Empfindung haben, daß man ſich 

dieſelbe Sache (die Konkurrenzfaͤhigkeit) zweimal bezahlen 
ließe? Und wuͤrden wir daraus nicht die Lehre ziehen, daß 

wir uns mit einem ſolchen Staate niemals wieder auf Tarif⸗ 

abmachungen einlaſſen, wenn er uns nicht verſpricht, daß in 

ihnen wirklich die Konkurrenzfaͤhigkeit enthalten iſt? Etwas 
anderes als ein ſolches Verſprechen iſt aber die Meiſtbe⸗ 
guͤnſtigungsklauſel nicht. 

Da nun dieſer Einwand nicht ſtichhaltig iſt, ſo hat man 
es auch mit dem gegenteiligen verſucht: die Klauſel als An⸗ 
hang zu Tarifzugeſtaͤndniſſen ſei allenfalls zu vertragen; 
weswegen aber ſolle man ſie einem Staate einraͤumen, der 

ſich weigere, Tarifzugeſtaͤndniſſe zu machen? Das beliebte 

Beiſpiel dafuͤr iſt Argentinien, das grundſaͤtzlich keine Ta⸗ 

rif⸗, ſondern nur Meiſtbeguͤnſtigungsvertraͤge abſchließt. 
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e n x n 

Hier wird das Unrecht gerade darin gefunden, daß Argen- 

tinien fuͤr ſeinen Weizen an allen Meiſtbeguͤnſtigungen teil⸗ 

nimmt, die andere Staaten mit Einfuhrerleichterungen fuͤr 

unſere Fabrikate ſich erkaufen. Aber der Einwand in dieſer 
Form iſt bereits durch die obigen allgemeinen Ausfuͤhrungen 

widerlegt. Wir muͤſſen nicht bloß ins Auge faſſen, was 
wir tun koͤnnen, ſondern auch was der andere Teil tun 
kann. Wollen wir aus dieſem Grunde den argentiniſchen 

Weizen differenzieren, ſo muͤſſen wir der Gefahr ins Auge 

ſehen, auch unſere Fabrikate in Argentinien differenziert und 
uns von der Konkurrenz ausgeſchloſſen zu ſehen. Die Kon⸗ 
kurrenzfaͤhigkeit zu gleich ſchweren Bedingungen nur des⸗ 

wegen abzulehnen, weil die Konkurrenzfaͤhigkeit zu gleich 

leichten Bedingungen nicht zu erreichen iſt, wuͤrde gegen 

unſeren Vorteil verſtoßen. 

Gegenſtroͤmungen gegen das Syſtem der Meiſtbeguͤnſti⸗ 
gung ſind in letzter Zeit hauptſaͤchlich durch irrtuͤmliche hiſto⸗ 
riſche Darſtellungen beſtaͤrkt worden. Man hat die Zeit 

vor der Herrſchaft der Meiſtbeguͤnſtigung als die ideale Zeit 
hingeſtellt, in der geſchickte Staatsmaͤnner große Erfolge er⸗ 
zielten, in der ſie ſich, wenn ſie wollten, auch der Meiſtbe⸗ 

guͤnſtigung als einer unter mehreren Formen bedienten, daß 

aber die Klauſel gerade durch ihre Verallgemeinerung ihre 
Bedeutung verloren habe. Daß Cobden und Napoleon III. 

ſie erfunden haͤtten, ſei unrichtig; ſie ſei immer bekannt und 
in Übung geweſen, und gerade die Verallgemeinerung im 
Zeitalter des Freihandels habe fie ihrer urſpruͤnglichen Be⸗ 
deutung entkleidet. 

Wenn dieſe hiſtoriſche Darſtellung richtig waͤre, ſo wuͤrde 
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fie allerdings geeignet fein, auch auf die Stellung zu den 
Gegenwartsfragen einen weitgehenden Einfluß zu uͤben. 
Aber ſie iſt nicht richtig. 

Im Zeitalter des Merkantilismus, in der zweiten Haͤlfte 
des 17. und im 18. Jahrhundert, iſt es das Ideal jedes 
Staatsmannes, die eigene Induſtrie durch moͤglichſt hohe 
Zoͤlle oder gar Einfuhrverbote gegen die auslaͤndiſche Kon⸗ 

kurrenz zu ſchuͤtzen. Zu einem Zollnachlaß bequemt er ſich 
nur, wenn auch ihm ein Zollnachlaß gewaͤhrt wird. In den 

typiſchen Tarifvertraͤgen der damaligen Zeit ſteht jeder Kon⸗ 
zeffion die Gegenkonzeſſion gegenüber. Sofort nach dem 
Abſchluß eines Vertrages melden ſich die Konkurrenten und 
erbieten ſich zu aͤhnlichen Konzeſſionen; ja, ſie ſuchen durch 

Überbietungen noch weitere Zugeſtaͤndniſſe zu erlangen, die 

den bisher erfolgreichen Konkurrenten aus dem Felde ſchla⸗ 
gen. Nun tritt der erſte Staat wieder in das Rennen ein, 
und wenn er die andern uͤberbietet, ſo beginnt das Spiel 
von neuem. Die Verſuche, die Abwehr gegen derartige 
drohende Übervorteilungen vorweg zu nehmen, find gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts von den Vereinigten Staaten 
in ein Syſtem gebracht worden, indem ſie ihren Vertraͤgen 
die ſogenannte Reziprozitaͤtsklauſel einfuͤgten: jeder der 

beiden vertragſchließenden Teile verſpricht, daß er dem an⸗ 

dern Teil jede Bevorzugung zu demſelben Preiſe zugaͤngig 

machen wird, gegen den er ſie einem dritten Staate ein⸗ 
raͤumt. Hiermit war ein Gedanke, der ohnedies ſchon 
der ungefaͤhre Durchſchnitt der Verhandlungsmaximen 
war, in eine Formel gebracht. Die Faͤlle, in denen auf 
Grund der vorausgeſetzten oder ausdruͤcklich formulierten 

Reziprozitaͤt glatt und einfach eine Zollverguͤnſtigung auf 
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einen andern Staat überging, dürften nicht fehr zahlreich 

fein. Denn daß ein Staat genau diefelbe Gegenkonzeſſion 
anbieten kann, die ein anderer gewaͤhrt hat, iſt der Natur 

der Sache nach kein haͤufiger Fall. Sobald aber die Gegen⸗ 

konzeſſion nicht genau dieſelbe iſt, erhebt ſich ſofort ein Streit 

uͤber die Gleichwertigkeit. Die Reziprozitaͤt iſt daher ſtets 
eine Quelle von Streitigkeiten geweſen und hat das Ver⸗ 
trauen der Voͤlker, die einen Handelsvertrag miteinander 
ſchloſſen, nicht erhoͤht. Wenn man ſich der unangenehmen 

Folgen dieſes Syſtems in einzelnen Ausnahmefaͤllen dadurch 
zu entziehen ſuchte, daß man die Gegenkonzeſſion ganz ſtrich, 

ſo war dies damals eine beſondere Privilegierung, aber nicht 

die charakteriſtiſche Seite des Syſtems. Das 19. Jahrhun⸗ 
dert uͤberkam vom 18. dieſe Verhandlungspraktiken und da⸗ 
mit eine Tarifgeſtaltung, die ſchon in ihrer Buntheit und 

Kompliziertheit nicht zu halten war. Dazu kam, daß eine 
freihaͤndleriſche Wiſſenſchaft die einſeitige Wertſchaͤtzung von 

hohen oder gar prohibitiven Zoͤllen ſelbſt da erſchuͤttert hatte, 

wo man fie noch beibehielt. Das Land, in dem ſchutzzoͤll⸗ 
neriſche und freihaͤndleriſche Anſchauungen am deutlichſten 

unterſcheidbar nebeneinander ſtanden, war das Frankreich 

des zweiten Kaiſerreichs. Das Parlament war uͤberwiegend 

ſchutzzoͤllneriſch, der Kaiſer freihaͤndleriſch. Die Eigentuͤm⸗ 
lichkeit der damaligen Verfaſſung, wonach die parlamenta⸗ 

riſche Geſetzgebung zwar die geſetzlichen Zollſaͤtze feſtſtellte, 

der Kaiſer aber im Abſchluß von Handelsvertraͤgen frei war, 
legte Mapoleon III. den Gedanken nahe, nicht bei jeder Zoll⸗ 

ermaͤßigung die kaiſerliche Autoritaͤt aufs neue zu exponie⸗ 

ren, ſondern, wenn man ſich ſchluͤſſig geworden war, einen 

ermaͤßigten Satz fuͤr auskoͤmmlich zu erklaͤren, ihn dann 
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auch allgemein durchzuführen. Das ift der Sinn der neuen 

Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel. Sie ift nicht ein Privileg, das 
man einem vertragſchließenden Teile gegen gewiſſe beſonders 

bedeutſame Gegenkonzeſſionen einraͤumt; ſie iſt auch andrer⸗ 

ſeits nicht der Ausfluß einer unbedingt freihaͤndleriſchen 
Überzeugung, ſondern ſie will zwar ein allgemeines Prinzip 
aufſtellen, dieſes aber von Schutzzoll und Freihandel unab⸗ 

haͤngig laſſen: der Staat behaͤlt ſich vor, zu beſtimmen, ob, 
wo und wie hoch er Schutzzoͤlle anlegen will; hat er es 
aber — aus irgendeinem Anlaß — beſtimmt, ſo beſteht fuͤr 
ihn kein Anlaß, daruͤber hinauszugehen, bloß um andere 

Staaten, mit denen er in Freundſchaft leben will, in Ver⸗ 
legenheit zu bringen. Auch iſt der Sinn der Klauſel nicht 
etwa Gutmuͤtigkeit gegen andere Staaten, ſondern die aus 

der Erfahrung geſchoͤpfte Überzeugung, daß alle Verhand⸗ 
lungen zweiſeitig ſind, und daß die Verſuche, den Partner 
nachtraͤglich uͤbers Ohr zu hauen, ebenſo oft dazu fuͤhren, 
von ihm uͤbers Ohr gehauen zu werden. 

Und wie dieſer Geiſt der neuen Meiſtbegünſtigungs⸗ 
klauſel aus der Erfahrung hervorgegangen war, ſo hat er 

ſich auch in der Erfahrung weiter bewaͤhrt. Daß die Meiſt⸗ 
beguͤnſtigung von Tarifvertraͤgen abſchrecke, weil jeder ſich 
Hoffnung mache, auch ohne einen ſolchen in den Genuß von 

Ermaͤßigungen zu kommen, iſt ein Einwand, der ſich jeden⸗ 
falls auf die Erfahrung nicht berufen kann. Niemals 
ſind auf der Erde ſo viele Tarifvertraͤge geſchloſſen worden 
wie im Zeitalter der Meiſtbeguͤnſtigung. Zu den mittel⸗ 

europaͤiſchen Handelsvertraͤgen der Capriviſchen Zeit, 1891 
bis 1894, mit Oſterreich⸗Ungarn, Italien, Belgien und der 
Schweiz f nd bei uns nicht nur damals bereits Rumaͤnien, 
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N ER r 2 

Serbien und Rußland hinzugekommen, ſondern ſpaͤter: 1905 
Bulgarien, 1908 Portugal, 1911 Schweden und Japan 
(mit Griechenland beſtand noch ein alter Tarifvertrag von 

1884). In alle dieſe Tarifvertraͤge iſt die Meiſtbeguͤnſti⸗ 
gungsklauſel eingefuͤhrt. In den Freundſchafts⸗, Handels⸗ 
und Schiffahrtsvertraͤgen aͤlteren Schlages befindet ſich die 
Klauſel ebenfalls, oder ſie wird durch eine Art Gewohnheits⸗ 
recht ergaͤnzt. Daß ſie uns in China, Korea und Siam ein⸗ 
ſeitig zuſteht, und daß wir mit Braſilien, Kuba und dem 
Kongoſtaate uͤberhaupt keine handelspolitiſche Regelung be⸗ 

ſitzen, ſind bloße Abnormitaͤten. Selbſt als wegen des kana⸗ 

diſchen Zollkrieges England und das Deutſche Reich ihre 
alten Zollvertraͤge loͤſten (ſ. o. S. 15), gewaͤhrten ſie ſich 
gegenſeitig die Meiſtbeguͤnſtigung aus freien Stuͤcken; und 
der kanadiſche Zollkonflikt wurde ſchließlich in einer Weiſe 
beigelegt, die fuͤr die meiſten Artikel nach den dabei obwal⸗ 
tenden Abſichten dem der Meiſtbeguͤnſtigung gleichwertig war. 
Auch Amerika und das Deutſche Reich haben im Verwal⸗ 
tungswege denſelben Zuſtand hergeſtellt. Kurz vor Aus⸗ 

bruch des Krieges beruhte das Verhaͤltnis des Deutſchen 

Reichs zu faſt allen Ländern der Erde auf dem Grund⸗ 

gedanken der Meiſtbeguͤnſtigung. Alle Tarifverträge, die 
das Deutſche Reich abgeſchloſſen hat, gingen von der Vor⸗ 
ausſetzung aus, daß es gegen Treu und Glauben verſtoße, 
Zollverguͤnſtigungen zu gewaͤhren, um ſie hinterher durch 
weitergehende Gewaͤhrungen an andere Staaten illuſoriſch 

zu machen. Und auch wo kein ausdruͤcklicher Vertrag be 
ſtand, und wo das Reich das unbeſchraͤnkte Recht fuͤr ſich in 
Anſpruch nahm, die Zoͤlle autonom feſtzuſetzen, war es durch⸗ 
gehends ſelbſtverſtaͤndliche Übung geworden, die Überzeugung, 
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daß man mit einem beſtimmten Zollfag auskommen koͤnne, 

jedem Staate gegenuͤber walten zu laſſen, mit dem man in 
einem guten Verhaͤltniſſe ſteht und ſtehen will. Die Gegner 
des Meiſtbeguͤnſtigungsprinzips ſcheinen ſich deſſen nicht be— 
wußt zu ſein, daß ſie gegen ein Prinzip Sturm laufen, das 

ſich, von Schutzzoll und Freihandel ganz abgeſehen, als for⸗ 

male Grundlage unſerer geſamten Handelspolitik vor dem 

Kriege durchgeſetzt hatte. 

In einer anderen Beziehung haben allerdings die Er⸗ 

fahrungen, die man mit der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel 
machte, zu Enttaͤuſchungen gefuͤhrt. Die zukuͤnftigen Frie⸗ 

densſchluͤſſe werden die geeignete Gelegenheit bieten, weiteren 

Enttaͤuſchungen vorzubeugen. Die Meiſtbeguͤnſtigung, die 
ſich urſpruͤnglich nur auf die Zollſaͤtze bezog, iſt vielfach auch 

auf andere Gegenſtaͤnde ausgedehnt worden. So im Frank⸗ 

furter Frieden nicht bloß auf den Durchgangsverkehr und 
alle Zollfoͤrmlichkeiten, ſondern auch auf „die Zulaſſung und 
Behandlung der Angehörigen beider Nati onen“. Darunter 
fallen das Recht des voruͤbergehenden Aufenthalts, der 

dauernden Einwanderung, des Gewerbebetriebes, des Grund⸗ 
beſitzerwerbs, des Prozeßfuͤhrens uſw. uſw. Hier gibt es 
keine noch ſo ſchlechte Behandlung der Auslaͤnder, die nicht 
mit der Klauſel vereinbar waͤre, ſobald nur der Staat alle 
Auslaͤnder gleich ſchlecht behandelt. Da in den letzten Jahr⸗ 
zehnten die Staaten angefangen haben, gewiſſe Vorrechte 

ihrer Buͤrger vor den Auslaͤndern eiferſuͤchtig zu wahren, 

ſo hat dieſer Punkt jetzt eine erhoͤhte Bedeutung bekommen. 
Hat doch ſelbſt ein ſo freigeſinnter Staat wie Schweden 

in den letzten Jahren eine Politik eingeſchlagen, die darauf 
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ausgeht, den Grundbeſitz ausschließlich den Einheimiſchen 

vorzubehalten (was mit der Gefahr einer Entfremdung der 
Waſſerfaͤlle als elektriſcher Kraftquelle begruͤndet wird). 
An der Spitze des deutſch⸗ſchwediſchen Handelsvertrages von 

1911 werden im Artikel 1, im erſten Abſatz die Punkte 
aufgezaͤhlt, in denen die Fremden mit den Inlaͤndern 
gleichberechtigt ſein ſollen, und in einem zweiten Abſatz der 
Beſitzerwerb geregelt, in dem die Fremden der meiſtbe⸗ 

guͤnſtigten Nation gleichgeſtellt werden. So weit iſt es 
alſo gekommen, daß hier die Meiſtbeguͤnſtigung die ſtiliſtiſche 

Formel hergibt, durch die die Fremden von der Gleichſtellung 
mit den Einheimiſchen ausgeſchloſſen werden. 

Trotzdem iſt es logiſch nicht ganz korrekt, als Urſache 

der Wirkungsloſigkeit in dieſem Falle die Meiſtbeguͤnſtigungs⸗ 
klauſel zu bezeichnen. Die Urſache liegt vielmehr darin, daß 

ein formales Prinzip, es ſei nun Meiſtbeguͤnſtigung oder 
ein anderes, uͤberhaupt nicht ausreichend iſt, um alle realen 

Rechte, auf die man Gewicht legt, zu ſichern. Denn nimmt 
man ſtatt der Gleichſtellung mit der meiſtbeguͤnſtigten Nation 

die Gleichſtellung mit den Inlaͤndern, ſo fuͤhrt auch dieſes 
formale Prinzip nicht immer zu einem Erfolg. Rußland 

z. B. kennt den Begriff des Staatsbuͤrgers und der ſtaats⸗ 

buͤrgerlichen Rechte in der Art, wie ſie in den weſteuropaͤi⸗ 

ſchen Staaten die Grundlage des oͤffentlichen Lebens bilden, 
uͤberhaupt nicht. Die Individualrechte ſind in Rußland 

als Rechte entwickelt worden, die aus der Zugehoͤrigkeit zu 
einem beſtimmten Stande folgen. Noch heute haftet in 

Rußland das Recht der Freizuͤgigkeit nicht an einem ſtaats⸗ 

buͤrgerlichen Rechte, ſondern folgt aus der Zugehoͤrigkeit zu 
gewiſſen Staͤnden oder Klaſſen und kann unter Umſtaͤnden 
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als Folge einer gluͤcklich beſtandenen Prüfung erworben 
werden. Daher iſt es der ruſſiſchen Geſetzgebung und Ver⸗ 
waltung gelaͤufig, auch nach Nationalitaͤten, Glaubensbe⸗ 
kenntniſſen uſw. Unterſchiede zu machen (waͤhrend ſolche in 

Weſteuropa nicht als prinzipielle Grundlage, ſondern, wenn 
ſie vorkommen, mit Ausnahmegruͤnden geſtuͤtzt, alſo als 
Anomalien hingeſtellt werden). Zu prinzipiellen Eroͤrterun⸗ 

gen hat dies gefuͤhrt, als Rußland, ich glaube in den acht⸗ 
ziger Jahren, ſeinen Konſuln unterſagte, einen regelrechten 

Paß zu viſieren, wenn nicht der Inhaber außer ſeinem Paß 

noch eine Beſcheinigung daruͤber beibrachte, daß er einer der 
chriſtlichen Kirchen angehoͤre. Dieſes wurde damit begruͤn⸗ 
det, daß Rußland ſeinen eigenen Juden nicht den Aufenthalt 
an allen Orten geſtatte, und daß es daher dieſelben Be⸗ 

ſchraͤnkungen auch auslaͤndiſchen Juden gegenuͤber durch⸗ 

fuͤhren wolle. Ein aͤhnlicher Anſpruch war ſchon einmal in 

den 60er Jahren aufgetaucht; damals haben einzelne Re⸗ 
gierungen den Standpunkt, daß ſie keinem fremden Staate 

geſtatten, unter ihren Staatsangehoͤrigen Unterſchiede zu 
machen, mit derartiger Energie vertreten, daß der Plan 
fallen gelaſſen wurde. Heute iſt es merkwuͤrdig, zu ſehen, 

wie in Deutſchland gerade die politiſchen Richtungen, die am 
kraͤftigſten fordern, daß das »Civis Germanus sum« eine 

Zauberformel auf dem ganzen Erdkreis ſein muͤſſe, doch 

kein Gewicht darauf legen, daß auch Rußland in dem vor⸗ 

liegenden Falle dieſe Formel anerkenne. Dieſe Frage muß 
aber von antiſemitiſchen oder gegenteiligen Regungen los⸗ 

gelöft und lediglich unter dem Geſichtspunkt betrachtet wer⸗ 
den, ob es mit der Würde deutſchen Reichs buͤrgerrechts 

vereinbar iſt, einem fremden Staate zu geſtatten, unter den 
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deutſchen Reichsbuͤrgern Unterſchiede zu machen. Der zu- 

kuͤnftige Friedensſchluß muß dazu benutzt werden, auch dieſe 
Frage zum Austrag zu bringen. Wenn Rußland ſich auf 
den Einwand zuruͤckziehen wollte, daß das heißen wuͤrde, 
auf ſeine innere Geſetzgebung einen Druck auszuuͤben, ſo 

haben unſere Vertreter, wenn ihnen daran gelegen iſt, die 

Wuͤrde des Deutſchen Reichs und ſeines Reichsbuͤrgertums 
zu wahren, mit unſerm Argument erwidern: in dem Augen⸗ 

blick, wo das geſamte Reichs buͤrgertum als einheitliche und 

ununterſcheidbare Maſſe auf dem Schlachtfelde wie daheim 

ſich auf das glaͤnzendſte bewaͤhrt hat, ſind wir nicht in der 

Lage, dem ruſſiſchen Staate Unterſcheidungen zu geſtatten, 
bloß um ihm die unveraͤnderte Erhaltung ſeiner inneren 

Geſetzgebung und Verwaltung zu erleichtern. 
Das Geſamtergebnis unſerer Pruͤfung iſt alſo, daß die 

Meiſtbeguͤnſtigungsformel fuͤr ſich allein als handelspoliti⸗ 

ſches Programm nicht ausreicht (ebenſowenig wie eine 
andere Formel), daß ſie aber — in irgendeiner Geſtalt — 
fuͤr eine gedeihliche Fortentwickelung der Staatenbeziehungen 

unentbehrlich iſt, und daß dieſe Unentbehrlichkeit ſich er⸗ 

fahrungsgemaͤß durchgeſetzt hat. 

5. Ausblick. Schutzzoll und Freihandel. 

Die vorſtehenden Ausfuͤhrungen ſind vom Standpunkte 
der Richtung aus gemacht, die man bisher als freihaͤnd⸗ 

leriſch zu bezeichnen pflegte. Sie beduͤrfen einer Ergaͤnzung 

nach der Seite hin, in welchem Sinne in Zukunft dieſer 
Ausdruck zu brauchen iſt. 
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Auf Friedrich Lift geht die Entdeckung zuruͤck, daß in 
dem Streit zwiſchen Schutzzoll und Freihandel, der ein 
Streit der Meinungen iſt, von Zeit zu Zeit die Ent⸗ 
ſcheidung durch eine Tatſache faͤllt. Dieſe Tatſache iſt der 
Krieg. Denn dieſer bewirkt, wie Liſt es ausdruͤckt, ein „ge⸗ 
zwungenes Prohibitivſyſtem“. Sobald der Friede wieder⸗ 
hergeſtellt iſt, haben die leitenden Staatsmaͤnner keine freie 

Wahl: jenes durch die Tatſachen gegebene Prohibitivſyſtem 
mit einem Schlage zur Seite zu ſchieben, iſt unmoͤglich. 

Noch niemals iſt ein Volk in einem Kriege in ſo hohem 
Maße von der Außenwelt abgeſperrt geweſen, wie Deutſch⸗ 

land in dem gegenwaͤrtigen. Noch niemals haben ſo zahl⸗ 

reiche und ſo große Induſtriezweige ſich in ſo hohem Maße 
umgeſtalten, ſich teilweiſe auf ganz neue Gegenſtaͤnde werfen 

muͤſſen. So oft auch dieſes Argument uͤbertrieben, ſo oft 

es auch ohne ſachlichen Grund bloß zur Ausnutzung einer 

augenblicklichen Stimmung vorgebracht werden wird: das 
Argument als ſolches ſteht, ſeitdem Liſt es ausgeſprochen 

hat, unangefochten da. Und die hiſtoriſchen Beiſpiele, die 
Liſt beibringt, werden von dem, was wir erlebt haben, an 
Beweiskraft noch tauſendfach uͤberboten. Welchen Ande⸗ 

rungen ſich unſere Induſtrie ſeit dem 1. Auguſt 1914 unter⸗ 

zogen hat, wiſſen wir jetzt noch gar nicht zuverlaͤſſig. Wir 
werden auch im Augenblick des Friedensſchluſſes noch nicht 

einen unbedingt ſicheren Überblick beſitzen. Und ſchon die 

Unſicherheit wird wenigſtens fuͤr eine ausgiebig bemeſſene 

Übergangszeit es unmoͤglich machen, bei Wiederaufnahme 
der Handelspolitik mit glatt freihaͤndleriſcher Argumenta⸗ 

tion aufzutreten. 

Das Entſcheidende aber iſt, daß die allgemeine politiſche 
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Situation einen Druck in gleicher Richtung ausübt. Wenn 

es fuͤr unſere zukuͤnftige auswaͤrtige Politik in Deutſchland 

einen Punkt gibt, in dem Übereinſtimmung herrſcht, ſo iſt 
es der Wunſch, zu unſeren kriegeriſchen Bundesgenoſſen im 

Frieden in ein dauerndes Verhaͤltnis zu treten. Bisher iſt 
fuͤr die Betaͤtigung eines ſolchen Verhaͤltniſſes noch kein 
anderes Gebiet als die Handelspolitik ausfindig gemacht 
worden. Nun hat aber eine Bevorzugung Ofterreich-Un- 
garns (und dasſelbe gilt von den Ländern des Iſlam, 
wenngleich ſie nicht den Gegenſtand dieſer Abhandlung 

bilden) zur Vorausſetzung, daß es etwas gibt, worin eine 
Bevorzugung ſtattfinden kann. Wer den Freihandel der 
ganzen Welt gegenuͤber durchfuͤhrt, hat keine Moͤglichkeit, 

gegenuͤber den beſten Freunden noch weiter zu gehen. Wer 

alſo dem allgemeinen politiſchen Wunſche einer Vorzugs⸗ 

ſtellung zur habsburgiſchen Monarchie zuſtimmt, und wer 

anerkennt, daß fuͤr eine ſolche Bevorzugung andere Gebiete, 
als die Handelspolitik bisher nicht ausfindig gemacht wurden, 

der muß weiter anerkennen: daß unſere Handelspolitik 

gegenwaͤrtig in gewiſſem Umfange Schutzzoͤlle noͤtig hat, 

bloß um fie Oſterreich⸗Ungarn gegenüber herabmindern zu 

koͤnnen. Qui veut la fin, veut les moyens! 
Jetzt hat der Freihandel die Wahl, ob er die Rolle der 

politiſchen Oppoſition uͤbernehmen will, die den am Ruder 
befindlichen Politikern unter allen Umſtaͤnden und ohne 

Ruͤckſicht auf den eigenen Glauben an die Ausfuͤhrbarkeit 
entgegentritt, bloß weil das Entgegentreten das einzige 

Mittel iſt, ſich ſelbſt ans Ruder zu bringen, — oder ob er in 
die Seele derer, die die Staatsgeſchaͤfte in einer beſtimmten 
Linie zu fuͤhren durch die Tatſachen genoͤtigt ſind, ſich hin⸗ 
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einverfegen und ihnen nur die Schranken und die Maͤßi⸗ 

gung auferlegen will, die mit jenen Tatſachen vereinbar 
ſind. Das erſtere iſt ſo oft als moraliſch zulaͤſſig bezeichnet 

und in den verſchiedenſten Staaten von den verſchiedenſten 

Parteien ſo gruͤndlich durchgefuͤhrt worden, daß man einen 

moraliſchen Einwand dagegen kaum erheben kann. Aber 

die Stimmung, in der wir uns gegenwaͤrtig befinden und 
deren Fortdauer wir fuͤr das große Werk des Wiederauf⸗ 
baus unſerer Friedenstaͤtigkeit uns wuͤnſchen, laͤßt ein ſol⸗ 
ches Beginnen, wenn es überhaupt pſychologiſch möglich 

fein follte, wenig ausſichtsreich erſcheinen. Es bleibt daher 
der zweite Weg: anzuerkennen, daß die Prinzipienfrage, ob 
Schutzzoll oder Freihandel, gegenwaͤrtig uͤberhaupt nicht nach 
unſeren wirtſchaftspolitiſchen Überzeugungen entſchieden wer⸗ 

den kann, ſondern daß die Entſcheidung durch den Gang 
der Weltgeſchichte uns uͤber den Kopf hinweggenommen iſt. 

Zahlreich werden auch dann noch immer die Gelegenheiten 
ſein, wo die Vertreter des Freihandels darauf zu achten 

haben werden, daß dieſe Noͤtigung nicht fuͤr groͤßer ausge⸗ 
geben wird, als ſie iſt, und daß das Argument nicht von 
ſolchen Intereſſenten gemißbraucht wird, die keinen Anſpruch 

darauf haben; auch daß der Neigung der Schutzzoͤlle zu be⸗ 

ſtaͤndigem Steigen (wenngleich dieſe Neigung in ihrem 
Weſen liegt) doch noch ein gewiſſer Zuͤgel angelegt wird. 
Denn nach der parlamentariſchen Arbeitsteilung faͤllt eine 

derartige Einzelkritik auch dann noch der Oppoſition zu, 
wenn ſie aus Gruͤnden der allgemeinen Politik auf den 
grundſaͤtzlichen Widerſpruch fuͤr eine gewiſſe Zeit verzichtet 
hat. — Prinzipiell aber ſehe ich nur einen einzigen Punkt, 
in dem der Freihandel aus dem Arſenal ſeines Gedanken⸗ 

40 

3 



ſchatzes einen Beitrag zur zukünftigen Handelspolitik liefern 

kann. Dieſer Punkt iſt die Meiſtbeguͤnſtigung. Entſchließt 
ſich der Freihandel im Intereſſe des Zuſtandekommens einer 
mitteleuropaͤiſchen Handelspolitik, die Ausnahnsloſigkeit der 

Meiſtbeguͤnſtigung fallen zu laſſen, ſo gewinnt er mit dieſer 
Modifikation die Moͤglichkeit, das Prinzip wenigſtens be⸗ 
ſchraͤnkt in die Zukunft hinuͤberzuretten. 

Dieſes Ziel aber iſt nicht etwa unbedeutend. Ohne das 
Prinzip der Meiſtbeguͤnſtigung wird in Zukunft jeder neue 
Handelsvertrag eine Quelle neuer Streitigkeiten ſein; mit 
dieſem Prinzip ſind wir imſtande, in Handelsvertraͤgen die 
Einſatzpunkte zu einer Verſtaͤndigung mit den Voͤlkern der 
Erde zu finden. Wir werden nach dieſem Kriege uns wie⸗ 
der in der Situation befinden, in der Bismarck auf den 
Rat Delbruͤcks hoͤrte: daß man einer Nation, mit der man 
nach einem Kriege in Friede und Freundſchaft leben will, 

nicht zumuten darf, ſich ſchlechter behandeln zu laſſen, als 
andere Nationen. Die Wiederherſtellung der Meiſtbeguͤnſti⸗ 
gung iſt nichts anderes, als die Wiederherſtellung von Treu 

und Glauben bei dem Abſchluß von Vertraͤgen. 
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Literaturangaben und Anmerkungen. 

(zu S. 5.) In der Sammlung „Zwiſchen Krieg und Frieden“ (Leipzig, 
Hirzel) haben ſich ausgeſprochen von deutſcher Seite: Loſch, Der mitteleuro⸗ 

paͤiſche Wirtſchaftsblock und das Schickſal Belgiens (Heft 13); von oͤſterreichi⸗ 

ſcher: v. Philippovich, Ein Wirtſchafts- und Zollverband zwiſchen Deutſch⸗ 

land und Oſterreich⸗-Ungarn (Heft 14); von ungariſcher (in der Form eines 

Geſpraͤchs eines Ungarn mit einem Oſterreicher und einem Deutſchen) Palyi 
(Heft 19). — v. Liſzt (Heft 2) hat als Thema zwar den „Mitteleuropaͤiſchen 

Staatenverband“, beruͤhrt aber innerhalb des allgemeineren Themas 

auch die wirtſchaftspolitiſche Annäherung (S. 26. 28 ff.). Gegen dieſe und 
aͤhnliche Plaͤne hat namentlich Diehl Stellung genommen („Zur Frage eines 
Zollbündniſſes zwiſchen Deutſchland und Oſterreich-Ungarn.“ 2. unveränderte 
Auflage. Jena, Fiſcher, 1915). Er hat eine ſehr entſchiedene Abfertigung 

durch Stolper gefunden („Ein Zollunionsgegner“: Der oͤſterreichiſche Volks⸗ 

wirt vom 3. April). Allein auch wenn man die Widerlegung anerkennt, ſo 

iſt darum noch nicht ein unbedingter Gegenſatz gegen Diehl feſtgeſtellt. Dieſe 
Vorſtellung iſt nur dadurch entſtanden, daß D. nach Ablehnung des Zoll⸗ 
vereins im ſtrengen Sinne alle Annaͤherungsbeſtrebungen auf bloße Verwal⸗ 

tungserleichterungen ablenkt. Haͤtte er (was mit ſeinem grundſaͤtzlichen Stand⸗ 

punkte ebenſo vereinbar wäre) Vorzugszoͤlle als Zielpunkt hingeſtellt, fo wuͤr⸗ 

den viele, die heute eine Zollallianz, Zollannaͤherung o. a. erſtreben, ihn nicht 
als Gegner, ſondern als Anhaͤnger gezaͤhlt haben. — Die Literaturangaben 
ſind bei D. ſo reichlich, daß fuͤr die Meinungsaͤußerungen von 

v. Baußnern, v. Bazant, Bismarck, v. Buͤk, Fel. Cohn, Fleiſchl, M. Fraͤnkel, 

Francke, Gerloff, G. Gothein, Grunzel, v. Hohenblum, Klapper, Kuffler, 

Lucas, Lucke, Mahla, F. Maier, Matlekovits, Naumann, Oncken, Rajnik, 

J. Reich, Sartorius v. Waltershauſen, Schuller, v. Schweißer, E. v. Stein, 

Sylveſter, Szterenyi, Wekerle, Jul. Wolf (außer den im vorliegenden Buche 

ſelbſt erwaͤhnten) - 

auf feine genaueren Angaben verwiefen werden kann. Daß feit den Eroͤrte⸗ 

rungen um 1900 fich in der oͤſterreichiſchen Volkswirtſchaft Zuftände und 

Stimmungen ſehr erheblich geaͤndert haben, hat Stolper bereits hervorgehoben. 
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Indes ift es ſchwierig, hieruͤber gedrucktes Material beizubringen. Beſprechun⸗ 
gen hierüber haben waͤhrend des Krieges mehrfach ſtattgefunden. Am 20. Ja⸗ 

nuar 1915 hat im Handelsvertragsverein zu Berlin eine Sitzung ſeines Ge⸗ 
ſamtausſchuſſes ſtattgefunden Über die Tagesordnung: „Die Geſtaltung unſerer 

kommerziellen und handelspolitiſchen Auslandsbeziehungen nach Friedensſchluß ⸗ 

Welche Ziele haben wir zu erſtreben, und wie ſind ſie vorzubereiten?“ Nach 

Zeitungsnachrichten von Ende März hat ſich der deutſch⸗oͤſterreichiſch⸗ungariſche 
Wirtſchaftsverein eingehend mit der Neuregelung der Handelsbeziehungen 
befaßt, hat unter Hinzuziehung maßgebender Perſoͤnlichkeiten in Berlin Be⸗ 

ſprechungen veranſtaltet (Ref.: Paaſche) und fuͤr die ſpaͤtern amtlichen Ver⸗ 

handlungen aus Anlaß des Friedensſchluſſes eine umfangreiche Material⸗ 
ſammlung angelegt; eine fernere Sitzung iſt in Ausſicht genommen. Die 

beiden genannten Vereine haben Über die Ausſprachen zwar ausführliche 
Protokolle aufgenommen, ſie aber nur als Manuſkript gedruckt. Ferner hat 

am 11. und 18. April in Wien der Mitteleuropaͤiſche Wirtſchaftsverein die 

Angelegenheit eroͤrtert (Ref.: Prof. Jul. Wolf⸗ Charlottenburg); nach Berlin 

iſt auf den 19. Juni eine Mitgliederverſammlung einberufen. Der Verein 
für Sozialpolitik hat in feiner Ausſchußſitzung vom 26. März eine willen: 

ſchaftliche Publikation unter Leitung von Prof. Herkner⸗ Berlin beſchloſſen. 

Im Niederoͤſterreichiſchen Gewerbeverein hat Al. v. Dorn über „die handels⸗ 
politiſchen Stroͤmungen im Deutſchen Reich“ einen Vortrag gehalten und 
dabei auch über die Verhandlungen der genannten Vereine einiges (ſoweit 

der vertrauliche Charakter es geſtattete) berichtet (Dorns Volkswirtſchaftliche 
Wochenſchrift vom 16. April 1915). über eine — anſcheinend groͤßere — 
Verſammlung in den Näumen desſelben Vereins: (Wiener) Neue freie 
Preſſe vom 19. April 1915 (mit Außerungen von Breßler, B. Lud⸗ 

wig, Baernreither). — Verhandlungen der Handelskammer Reichen⸗ 

berg und der Sektion Auſſig des Klubs der Induſtriellen am 19., bzw. 

22. April: ib. 21. und 23. April. — Der letztgenannte Klub hat ſein Heft⸗ 
chen Nr. 286 (5. Maͤrz) im weſentlichen den Bedenken gegen eine wirt⸗ 
ſchaftliche Abhangigkeit Oſterreichs (Raunig) und dem Nachweis gewidmet, 

daß Peez irrtümlich als Anhänger eines Zollbundes ausgegeben werde. — 

Der Deutſche Handelstag hat zur Durchberatung aller für die Handels: 
politik nach dem Kriege in Betracht kommenden Fragen eine groͤßere Reihe 
von Ausſchuͤſſen unter Teilnahme aller deutſchen Handelsvertretungen ein: 

geſetzt. Damit ſcheinen die Beratungen einzelner Handelskammern zu⸗ 
ſammenzuhaͤngen (ſo: Mitteilungen der Handelskammer Wuͤrzburg, Maiheft: 

Stellungnahme verſchiedener Induſtrien zur Zollbundfrage). — Aus den ſehr 

zahlreichen Auffäßen der Tageszeitungen iſt an erſter Stelle zu nennen: 

Brentano, „Allgemeine Betrachtungen uͤber Handelspolitik“ im Berliner 
Tageblatt vom 22. und 23. April. Ferner 5 eingehend gehaltene Aufſaͤtze 
der Frankfurter Zeitung vom 30. April bis 16. Mai tiber die Frage „Ein 
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Wirtſchaftsbuͤndnis der Zentralmaͤchte?“ (Auffaſſungen in Oſterreich⸗Ungarn 
mit „Anmerkungen vom deutſchen Standpunkt“). Aufſaͤtze in der Abteilung 
„Der Economiſt“ der „Neuen Freien Preſſe“ (fo: 30. März, „von einem 

hervorragenden Handelspolitiker“, 8. Mai von Reg.⸗Rat Dr. Rob. Mayer, 
Handelskammerſekretaͤr in Brunn); F. Haushalter in der „Bayeriſchen 
Handelszeitung“ der Handelskammer Muͤnchen vom 6. Maͤrz an. — Ein 
überaus reichhaltiges Material von Preßſtimmen uſw. zur Frage der Zoll⸗ 

union befindet ſich im Sekretariat des Handelsvertragsvereins (Berlin). — 
Seit Mai 1915 wird vom Amtsrichter Merleker-Berlin herausgegeben: 
„Deutſchland-Oſterreich-Ungarn⸗Korreſpondenz zur Klärung der Frage einer 
Zollgemeinſchaft dieſer Staaten“. 

(zu S. 5.) L. Boſe, Zollallianzen und Zollunionen in ihrer Bedeutung 
fuͤr die Handelspolitik der Vergangenheit und Zukunft. Aus dem Franzoͤ⸗ 
ſiſchen ins Deutſche uͤbertragen von S. Schilder (vom k. k. Handelsmuſeum). 
Mit einem Vorwort v. G. Paaſche (Vizepraͤſidenten des Deutſchen Reichs⸗ 

tages). Berlin, Staude 1907 (mit umfangreichem Verzeichnis der franzoͤ⸗ 
ſiſchen und der deutſchen Literatur). 

(zu S. 7/8.) Jaſtrow, Geſchichte des deutſchen Einheitstraumes und 
feiner Erfuͤllung. 4. Aufl. Berlin, Verein f. Deutſche Literatur 1891, S. 267 

bis 276. 386. Die Darſtellung, die Treitſchke in ſeiner „Deutſchen Ge⸗ 
ſchichte im 19. Jahrhundert“ (Leipzig, Hirzel, Bd. 3 und 4) von der Ent⸗ 
ſtehung und erſten Entwickelung des Zollvereins gegeben hat, trägt einen 

andern Charakter, als das ſonſtige Werk und wird auch von Gegnern der 
Treitſchkeſchen Geſchichtſchreibung anerkannt. Horſt Kohl hat dieſe Ab⸗ 
ſchnitte zuſammengeſtellt und zu einer populaͤren Ausgabe mit Anmerkungen 

vereinigt („Die Gruͤndung des Deutſchen Zollvereins.“ Dargeſtellt von 

H. v. Treitſchke. Leipzig, Voigtländer, 1913 = Quellenbuͤcher, Band 62). 
— Neueſte aktenmaͤßige Darſtellung bei v. Peters dorff, Frdr. v. Motz. 
2 Bde. Berlin, Hobbing 1913. 

(zu S. 10.) Die wichtigſten Stellen aus den Denkſchriften des oͤſter⸗ 
reichiſchen Handelsminiſtees Bruck uͤber die Annaͤherung an den Zollverein: 

v. Philippovich, S. 12—25; vgl. außerdem Beer, „Die oͤſterreichiſche 
Handelspolitik im 19. Jahrh.“ (Wien, März 1891), hauptſ. in den „Ana: 
lekten“, S. 522 — 551, und in den „Anmerkungen“, S. 278—588, 

(zu S. 16—21.) Die klaſſiſchen Formeln der Meiſtbeguͤnſtigung im 
Cobden⸗ Vertrage, Frankfurter Frieden uſw., ſ. bei Jaſtrow, Textbuch 

„Handelspolitik“ (2. Aufl., G. Reimer 1914), S. 55—55. 
(zu S. 16/7.) Vgl. ebenda S. 76—77 „die Staaten der Erde nach 

ihrem Vertragsverhaͤltnis zum Deutſchen Reich“. 
(zu S. 26— 33.) Eine in der Hauptſache noch heute gültige Würdigung 

der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel unter verhandlungstechniſchem Geſichtspunkte hat 

P. Arndt aus Anlaß des Ablaufens der Capriviſchen Verträge gegeben: „Die 
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Zweckmaͤßigkeit des Syſtems der Meiſtbeguͤnſtigung. Berlin, L. Simion 1901; 
aus „Mitteilgn. des Vereins z. Förderung d. Handelöfreiheit‘; mit zahlreichen 
Beiſpielen u. Literaturangaben. — Über die Einwendungen gegen die Klauſel 
hat ſich der heutige Schatzſekretaͤr Helfferich in feiner „Handelspolitik“ (Vor⸗ 

träge, gehalten im Auftrage der Hamburgiſchen Oberſchulbehoͤrde, Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1901, S. 97) wie folgt ausgeſprochen: 

„ . es iſt erklaͤrlich, daß vielfach die Meiſtbeguͤnſtigungsvertraͤge ſehr unguͤnſtig 
beurteilt und daß Antraͤge auf ihre Kuͤndigung laut werden. Aber es wird dabei in der 
Regel ein wichtiger Umſtand vergeſſen. Bei dem deutſchen Handel mit Argentinien und 
anderen Laͤndern, vor allem mit den Vereinigten Staaten, kommt es zwar natuͤrlich auch 
auf die abſolute Hoͤhe der Zollſaͤtze an, das kann nicht beſtritten werden; aber noch weit 
mehr kommt es darauf an, daß Deutſchland nicht mit höheren Zollſaͤtzen belaſtet wird, 
als die uͤbrigen mit ihm konkurrierenden Staaten. Eine Zollerhoͤhung in den Vereinigten 
Staaten und in Argentinien kann den deutſchen Export dorthin einſchraͤnken; eine ſo⸗ 
genannte differentielle Behandlung der deutſchen Einfuhr aber muͤßte den deutſchen Export 
vernichten und den Abſatzmarkt den Franzoſen, Englaͤndern uſw. ausliefern. Alſo wenn 
wir auch ein großes Intereſſe an niedrigen Zollſaͤtzen für unſere Ausfuhrwaren haben, fo 
iſt unſer Intereſſe an gleichen Zollſaͤtzen, wie denjenigen fuͤr Waren aus anderen Laͤndern, 
doch noch erheblich größer. Es waͤre ja am beſten, es ließe ſich beides erreichen; aber 
ſo lange ſich ein Land, das fuͤr unſere Waren ein wichtiger Abnehmer iſt, nicht zu ver⸗ 
tragsmaͤßiger Bindung ſeiner Zoͤlle herbeilaͤßt, iſt die Meiſtbeguͤnſtigung immer noch beſſer 
als die Vertragsloſigkeit, und die Differenzierung der Zoͤlle zu unſerem Schaden.“ 

(zu S. 29—30.) Als ein Muſterbeiſpiel erfolgreicher Reziprozitaͤtspolitik 
führt Glier (Die Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel. Eine entwickelungsgeſchichtliche 

Studie uſw. Berlin, G. Reimer 1905. Veroͤff. des mitteleurop. Wirtſchafts⸗ 
vereins Heft II) hauptſaͤchlich die Politik Cavours zu Beginn ſeines Miniſte⸗ 
riums an. Cavour ſchloß am 5. November 1850 mit Frankreich einen Tarif: 
vertrag mit angehaͤngter Reziprozitaͤtsklauſel. Da anſcheinend die Franzoſen 

nicht ſo weit entgegengekommen waren, wie er es wuͤnſchte, ſo wußte er (S. 136) 

„den mit Frankreich abgeſchloſſenen Vertrag in der Folge ſehr geſchickt gegen 

Frankreich auszuſpielen“. Er gewaͤhrte naͤmlich durch Vertrag vom 24. Januar 

1851 an Belgien viel weitergehende Zollermaͤßigungen für eine große Reihe 

von Artikeln. Fuͤr alle in dem Vertrage genannten Artikel ſollten etwaige 

weitere Ermäßigungen und irgendwelche andere Ermäßigungen den vertrag: 

ſchließenden Teilen ‚ohne weiteres“ zugute kommen, während andererſeits die 

beiden vertragſchließenden Teile ſich verſprachen, die einander gewaͤhrten Ver⸗ 

günftigungen an dritte Nationen nicht unentgeltlich, ſondern nur gegen Aqui— 

valente einzuräumen (Art. 22). Ja, in bezug auf die wichtigſten Ermaͤßigungen 
ſollte nicht einmal eine autonome geſetzliche Verallgemeinerung ſtattfinden duͤr⸗ 

fen, ohne daß dem andern Teile daraus das Recht der ſofortigen ſechsmonatigen 

Kündigung erwuchſe (Art. 29). Dieſen belgiſchen Vertrag handhabte nun 
Cavour „ſehr geſchickt gegen Frankreich“ (S. 141), indem er zunaͤchſt — offen: 
bar im Einverſtaͤndnis mit Belgien — einen analogen Vertrag mit England 
ſchloß und ſich dafür Vorteile aus der Beſchneidung der Navigationsakte 
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ſicherte. Er „hetzte alfo den Franzoſen außer den Belgiern auch noch die 
Engländer als Bevorzugte auf den Hals“. Endlich jagte er auch die In⸗ 
duſtrie des Zollvereins hinter den Franzoſen her, indem er mit dem Zollverein 

den Vertrag vom 20. Mai 1851 ſchloß, dabei aber wieder gegen den Zoll⸗ 
verein ſelbſt die Reziprozitaͤt ausſpielte, die in dem Vertrage mit dieſem vom 

23. Januar 1845 feſtgelegt worden war“. Im Anſchluß daran faßt Glier 
das Lob des ganzen Syſtems wie folgt zuſammen: 

„Jetzt hatte Frankreichs Induſtrie in Sardinien drei Konkurrenten, die alle beſſer 
geſtellt waren als Frankreich; und jetzt gab Frankreich auch klein bei... Man ſieht 
aus dieſer Darſtellung, wie wohl ſich die Reziprozitaͤtsklauſel in das Handelsvertragsſyſtem 
einfügen läßt und welche vorzuͤglichen Wirkungen man mit ihr zu erzielen vermag. | Cavour 
verſtand es, die Regiſter der Reziprozitaͤt zu ziehen. Er legte ſich bei den Belgiern feſt 
und brachte mit Hilfe der Belgier (denen er uͤbrigens die Konzeſſionen vorenthielt, die er 
ſelbſt Frankreich gemacht hatte), der Englaͤnder und der Deutſchen (die ihm die an Belgien 
gemachten Konzeſſionen wieder beſonders abkaufen mußten) die Franzoſen, denen er primaͤr 
nur die bedingte Meiſtbeguͤnſtigung gewährt hatte, dahin, daß dieſe ihre Vieh⸗ und Frucht⸗ 
zoͤlle herabſetzten.“ 

Nachdem G. ausgeführt hat, daß aber ſelbſt dann auch der beſtgeſtellte 

Staat keinen Anſpruch auf Zugeſtaͤndniſſe hatte, die dritten Staaten in bezug 
auf andere Artikel gewaͤhrt wurden, und daß in der Tat immer neue Ver⸗ 

träge mit neuen Verguͤnſtigungen geſchloſſen wurden, hinter denen die zuerſt 

einbezogenen Staaten wieder zurüuckſtanden, reſümiert er: „Wer dieſe bean⸗ 

ſpruchen wollte, mußte neue Konzeſſionen machen. Sardinien hatte alſo immer 

wieder ein Preſſionsmittel.“ 

Dieſe Schilderung entwirft Glier, um das Syſtem zu empfehlen. Der 
fanatiſchſte Gegner waͤre nicht imſtande, ein abſchreckenderes Bild zu ent⸗ 

werfen. Ein Staatsmann ſchließt einen Vertrag mit einem Staate, um 

ihn „ſehr geſchickt“ gegen dieſen Staat auszuspielen. Demſelben Staate, 
mit dem man ſich ſoeben uͤber einen Vertrag geeinigt hat, werden durch 

andere Verträge zwei Konkurrenten „auf den Hals gehetzt“ und hinter ihm 
ſogar noch ein dritter „hergejagt“, bis er „klein beigeben muß“. Aber ſchließ⸗ 

lich bleibt fuͤr alle noch die Gefahr beſtehen, daß ſie ſtets durch weitere 

Bevorzugung neuer Konkurrenten geſchaͤdigt werden koͤnnten. — Wenn es 
übrigens wahr ſein ſollte, daß mit dieſem Syſtem ein Staat wirtſchaft⸗ 

liche Vorteile erzielen kann — wer unter uns glaubt, daß Deutſchland dieſer 

Staat ſei? 
(zu S. 31—32.) Die Behauptung, daß die Meiſtbegünſtigungsklauſel 

nicht erſt aus dem Cobden⸗Vertrage von 1860 ſtamme, ſondern ſtets bekannt ge⸗ 

weſen ſei, kann nach dem im Text geſagten nicht aufrecht erhalten werden. 
Das hiſtoriſch Weſentliche iſt nicht die Formel ſelbſt, ſondern der Sinn, der mit 

ihr verbunden wird. Hält man ſich ubrigens an den Wortlaut der Formel, 

ſo waͤre die gegenteilige Korrektur berechtigt: daß die Klauſel jüngeren Datums 
iſt. In dem Cobden⸗Vertrage von 1860 wird die Meiſtbeguͤnſtigung nur für 
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die Punkte feſtgeſetzt »mentionnés dans le présent traité . Erſt der franzoͤ⸗ 
ſiſch⸗belgiſche Vertrag des folgenden Jahres hat, indem er hinter »mentionnes« 

die zwei Woͤrtchen »ou non« einſchob, mit dieſer eleganten Anderung die 
Univerſalformel geſchaffen und der zugrunde liegenden Überzeugung zum ad⸗ 

Aquaten Ausdruck verholfen. Wieder ein Jahr ſpaͤter brachte dann Frankreichs 
Vertrag mit dem Zollverein von 1862 eine weiter gehende Formulierung (vgl. 
Jaſtrow, Textbuch „Handelspolitik“ S. 55, 56). 

(zu S. 34.) Vom Standpunkte dieſer Abhandlung iſt es ſchwer, der 
Rolle gerecht zu werden, die in der Frage der Meiſtbeguͤnſtigungsklauſel der 
Mitteleuropäifche Wirtſchaftsverein geſpielt hat. Jener Standpunkt iſt an 

ſich gegenſaͤtzlich und ich lege auf dieſen Gegenſatz ein erhebliches Gewicht 
(abweichend von Apt, Der Krieg und die Weltmachtſtellung des Deutſchen 
Reiches, Heft 12 dieſer Sammlung, S. 46— 50). Die Beſtrebungen des Ver⸗ 

eins mußten auf eine moͤglichſte Befreiung von der Feſſel der Meiſtbeguüͤnſtigung 
hinzielen; ich halte dieſe Feſſel fuͤr wohltaͤtig. Dem Vereine ſchwebte eine Ruͤck⸗ 
kehr zu dem alten Neziprozitätsprinzip vor; ich bin der Meinung, daß alle in 

früheren Jahrhunderten gemachten Erfahrungen auf das entſchiedenſte gegen 
dieſe Rückkehr ſprechen. Der Verein wollte durch Befreiung von der unbe 

ſchraͤnkten Meiſtbeguͤnſtigung die Bahn frei machen für eine weitgehende Schuß: 

zollpolitik und eben darum die unbeſchraͤnkte Meiſtbegünſtigung nur den eng 

verbundenen Staaten einraͤumen, den anderen lediglich die beſchraͤnkte; ich 
erblicke in der Rettung der Meiſtbegünſtigungsklauſel in irgendeiner, wenn auch 

beſchränkten, Form den Einſatzpunkt für eine etwas freiere Entwicklung und 
eine Hemmung wenigſtens der aͤußerſten Auswüchfe der Schutzzollpolitik. Aber 
nachdem dieſe Gegenſaͤtze klargelegt ſind, fordert doch die Gerechtigkeit, anzuer⸗ 

kennen, daß der Mitteleuropäifche Wirtſchaftsverein die Formulierung geprägt 

hat, die gegenwärtig (wenn auch hoffentlich in einer anderen Tendenz) Aus: 
ſicht auf Verwirklichung hat. 

(zu S. 35.) Art. 1 des deutſch-ſchwediſchen Handelsvertrags bietet in 
ſeinen beiden Abſaͤtzen ein ſcharf ſichtbares Beiſpiel fuͤr die Unterſcheidung der 

beiden Gleichberechtigungen a) mit den Inlaͤndern, b) mit der meiſtbeguͤnſtig⸗ 

ten Nation (abgedruckt: Jaſtrow, Textbuch, S. 86). 
(zu S. 38.) Ebenda (S. 47—49) die Stelle aus Liſt. 

Verantwortlich fuͤr die Redaktion: Dr. Georg Hirzel in Leipzig. 
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